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Es is t wohl überflüssig in  dieser Ze itschrift die ganze Skalenreihe 
der Einschätzungen aufzuführen, die die Hom osexualität zu den ver
schiedenen Zeiten, bei den einzelnen Völkern, und in  den verschiedenen 
K ulturkreisen erfahren hat und noch e rfäh rt; es kann genügen an die 
verschiedenartige juristische Einschätzung und strafrechtliche Behand
lung der Hom osexualität in  so benachbarten Ländern, wie Deutsch
land, Frankreich, Holland, Ita lie n  und der Schweiz zu erinnern.

Eine richtige Beurteilung einer so auffallenden Erscheinung wie 
der Hom osexualität, die w ir bei den p rim itivsten  wie bei den höchst
stehenden Völkern im m er wieder finden, ergibt sich aber nur aus einer 
exakten naturwissenschaftlichen Erkenntnis dieser Erscheinung; leider 
is t diese Tatsache noch n icht selbstverständlich, sondern muß immer 
wieder erst hervorgehoben werden. N ich t von irgendwelchen juristischen 
oder moraltheologischen Deduktionen, sondern nur von einer natur
wissenschaftlich fundierten Auffassung der Hom osexualität aus läßt 
sich vie lle ich t in  der Zukunft eine Eindämmung derselben erwarten; 
die bisher meist angewandten M itte l haben ihren Zweck n ich t erreicht, 
sie bergen sogar manche Gefahren in  sich, worauf im  Anschluß an die 
Wiedergabe der Untersuchungsergebnisse nochmals eingegangen w ird. 
Daß eine Eindämmung der Hom osexualität notwendig und wünschens
w ert is t, is t ja  im  allgemeinen selbstverständlich und unbestritten, da 
m it dem Verschwinden gleichgeschlechtlicher Neigungen und Hand
lungen eine große Reihe häufig sehr tragischer K on flik te  fü r viele Einzelne, 
wie fü r ganze Fam ilien und die Gesamtheit w egfällt. Diese Auffassung 
erfährt keine Einschränkung dadurch, daß man zugibt, daß durch einzelne 
Homosexuelle die ku lture llen Werte eine starke Bereicherung erfahren 
haben.

W ie fü r so viele andere Gebiete b ring t auch fü r die naturwissen
schaftliche E rkenntnis der Hom osexualität die moderne E rb lichkeits
forschung einen entschiedenen F ortschritt. E inen Beitrag hierzu glaube 
ich in  meinen bisherigen Untersuchungen über die Frage nach der gene
tischen Bedingtheit der Hom osexualität geliefert zu haben. Das von 
m ir bisher zu diesem Thema bearbeitete M ateria l is t je tz t so groß, und 
hat fü r die Hauptfragestellung ein so eindeutiges und statistisch ge
sichertes Ergebnis gezeitigt, daß ich glaube, meine Befunde n ich t nur 
wie bisher dem engeren Kreis der Psychiater, sondern je tz t durch diese 
Ze itschrift auch den Juristen und Krim inalbiologen vorlegen zu müssen.
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Die Arbeitshypothese, die meinen Untersuchungen zugrunde lag, 
war kurz folgende: N im m t man an, daß ein Te il der männlichen Homo
sexuellen Umwandlungsmännchen, also genetisch Weibchen sind, so 
muß sich unter deren Geschwisterschaften, bei der allgemeinen Konstanz 
des natalen Geschlechtsverhältnisses von 106:100 eine Verschiebung 
zugunsten des männlichen Geschlechts finden, da gewissermaßen unter 
den äußerlich männlichen Probanden eine Reihe von Frauen versteckt 
is t, deren Fehlen sich bei der Auszählung durch die Verringerung der 
Mädchengebui ten im  Verhältnis zu den Knabengeburten geltend machen 
muß. Umgekehrt muß das Geschlechtsverhältnis unter den Geschwistern 
weiblicher Homosexueller zugunsten der Frauen verschoben sein, wenn 
ein Te il der weiblichen Homosexuellen Umwandlungsweibchen, also 
genetisch Männer sind. Ich möchte gleich darauf hinweisen, daß w ir 
nur einen Te il der männlichen Homosexuellen als Umwandlungsmänn
chen, und ebenso nur einen Te il der weiblichen als Umwandlungs
weibchen ansehen können, die übrigen Homosexuellen müssen in  der 
Skalenreihe der le icht und stark effem inierten Männchen, bzw. le icht 
und stark m askulinisierten Weibchen untergebracht werden. Für 
Schmetterlinge hat Goldschmidt die Verhältnisse ganz einwandfrei ge
k lä rt, und darauf seine physiologische Theorie der Vererbung aufgebaut. 
Diese sagt folgendes: Die Entstehung der Geschlechter hängt n icht 
nur von den spezifischen Geschlechtschromosomen ab, sondern ebenso 
von der Valenz der Autosomen. M it anderen W orten, die Entw icklung 
spezifischer Anlagen, in  unserem Falle des Geschlechts, is t n icht nur 
durch die Genqualität, sondern auch durch die Genquantität bedingt. 
Goldschmidt erhielt bei der einen Versuchsanordnung, wenn er bestimmte, 
wie der Fachausdruck lau te t, „sta rke“  und „schwache" Rassen von 
Schmetterlingen kreuzte, eine lückenlose Reihe von Vollmännchen über 
le icht und stark effem inierte Männchen, sowie ausgesprochene Z w itte r 
bis zum Geschlechtsumwandlungsweibchen. Bei einer anderen Versuchs
anordnung ergab sich die Reihe: Vollweibchen, le icht m askulinisierte 
Weibchen, stark m askulinisierte Weibchen, Z w itte r, Umwandlungs
männchen. Es lassen sich nun natürlich  n ich t ohne weiteres die an 
Schmetterlingen festgestellten Befunde auf die höheren W irbeltiere und 
den Menschen übertragen, schon da bei Insekten im  Gegensatz zu den 
W irbeltieren Hormone n ich t nachgewiesen sind. Außerdem sind die 
Schmetterlinge im  Gegensatz zum Menschen bezüglich der Geschlechts
chromosomen im  männlichen Geschlecht homozygot. Wenn man aber 
tro tz  mancher Bedenken einen Te il der männlichen Homosexuellen als 
Umwandlungsmännchen auffaßt, und diese Annahme in  Zusammen
hang m it der beobachteten allgemeinen Konstanz des Geschlechts
verhältnisses bringt, so muß man zu dem von m ir gezogenen Schlüsse 
gelangen, und die Fragestellung fü r die Untersuchung lau te t, wie schon 
dargelegt: „F inde t sich unter den Geschwistern von männlichen Homo
sexuellen eine Verschiebung zugunsten des männlichen Geschlechts?“ , 
und ergänzend: „ Is t die Knabenziffer unter den Geschwistern von weib
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liehen Homosexuellen erniedrigt?“ . Es schließen sich dann noch die 
Fragen nach dem Geschlechtsverhältnis unter den Halbgeschwistern 
m it gleichem Vater, sowie den Halbgeschwistern m it gleicher M utter 
an, nach dem Geschlechtsverhältnis der To t- und Frühgeburten bei 
den M üttern von Homosexuellen, bei deren K indern, und noch mehrere 
andere. Auszählungen des Materials, besonders der Geschwisterschaften, 
müssen nach der Weinbergs.ch.en Probandenmethode erfolgen. Zur 
ausführlichen Inform ation  über die ganzen genetischen Probleme sei 
auf die Arbeiten von Goldschmidt selbst, von Witschi und Kronacher, 
bezüglich des methodologischen Vorgehens auf die von Weinberg und 
Schulz verwiesen.

Da bis je tz t nur von der genetischen Bedingtheit der Homosexualität 
die Rede war, muß darauf hingewiesen werden, daß bei der Anlage 
der A rbe it auch die sonstigen, n ich t erblichen Entstehungsbedingungen 
der Hom osexualität durch Einflüsse der Um welt und durch Störungen 
im  hormonalen Gleichgewicht berücksichtigt wurden, auch wenn dies 
bei der Wiedergabe der Befunde nur zum T e il h e rv o rtritt, da das H aupt
thema der A rbe it eben der Nachweis einer erblichen Bedingtheit der 
meisten Fälle der Hom osexualität war.

Das M aterial, an dem ich meine Arbeitshypothese überprüfen konnte, 
wurde m ir von der Münchner und der Hamburger K rim ina lpo lize i zur 
Verfügung gestellt. Von den beiden genannten Behörden erh ie lt ich die 
Namen und näheren Personenangaben von rund 4200 Personen, die als 
sicher homosexuell bekannt waren, oder fü r welche auch ohne Ge
ständnis des Beschuldigten schwerwiegende Gründe zur Annahme ein- 
oder mehrmaliger homosexueller Betätigung vorlagem Es war bis je tz t 
natürlich  n ich t möglich, das gesamte Ausgangsmaterial zu bearbeiten, 
bis je tz t konnte dies nur bei 1517 Probanden erfolgen, von denen 651 
zum Münchner M aterial gehören und 866 zum Hamburger M aterial. 
Bei der Bearbeitung der Probanden wurde auslesefrei vorgegangen. 
Eine Ausnahme wurde nur insofern gemacht, als von vornherein die im  
Auslande geborenen Probanden ausgeschaltet wurden, da es unmöglich 
ist, fü r diese und deren Sippschaften die notwendigen genealogischen 
Daten zu erhalten. Nachdem jeweils ein größeres M ateria l bearbeitet 
war wurde ein Stichtag gewählt, und das an diesem Tage vorliegende 
M ateria l in  einer A rbe it zusammengefaßt. Es hegen bisher v ie r Emzel- 
arbeiten vor, zwei fü r das Münchner M ateria l und zwei fü r das Ham
burger Dazu kom m t noch eine weitere, in  der über ein bezüglich des 
Geschlechtsverhältnisses unter den V o ll- und Halbgeschwistern zu
sammengestelltes Vergleichsmaterial berichtet w ird. Bei der Bearbeitung 
wurden die Probanden dann jeweils getrennt in  solche, die am O rt der 
polizeilichen Erfassung geboren waren, und in  solche, die außerhalb 
Münchens bzw. Hamburgs geboren waren, sowie in  solche, die bei der 
zur Aufnahme in  die K a rte i führenden T a t über oder unter 25 Jahre 
a lt waren, gleichgültig, ob schon vorher eine andere gleichgeschlechtliche 
Betätigung zu einer polizeilichen oder richterlichen Beschäftigung m it
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den Probanden geführt hatte. Bei der Wiedergabe der Befunde w ird  nur 
auf die letzte E in te ilung Rücksicht genommen werden.

Im  einzelnen kann dazu folgendes ausgeführt werden. Das M ate ria l an 
Homosexuellen, das die K rim ina lpo lize i am Polize ipräsid ium  München im  Jahre 
1934 zur Verfügung stellte, en th ie lt rund  1700 Namen. Das zweite M ateria l, 
das ich im  Jahre 1936 durch die K rim ina lpo lize i am Polize ipräsid ium  H am burg 
erh ie it, um faßte 25 °°  Fälle, D ie E rhebung der notwendigen genealogischen 
D aten über die Probanden, deren E lte rn , Ehegatten, K inder, V o ll- und H a lb 
geschwister, geschah durch eine eigene H ilfs k ra ft, die die Standesämter E in 
wohneräm ter und P fa rräm ter persönlich besuchte und die notwendigen A n 
gaben den d o rt geführten Karte ien, Büchern und L is ten  entnahm. Zum  Teil 
wurden von den eben aufgeführten oder sonst noch fü r  die Gewinnung von 
Angaben in  B e trach t kommenden Stellen auch schriftliche  Anfragen eingeholt. 
F ü r die Zwecke dieser Untersuchung w ar ein persönlicher Besuch der P ro
banden und deren Angehörigen, der selbstverständlich, schon zur Trennung 
der Probanden in  verschiedene U ntergruppen, geplant ist, n ich t notwendig. 
Daß tro tzdem  die erforderlichen Angaben m it zureichender Genauigkeit erhoben 
sind, geht w ohl am besten aus der Tatsache hervor, daß die Zahlen fü r  die k le in 
verstorbenen und die totgeborenen Geschwister durchaus den sonst erhobenen 
Befunden entsprechen.

W enn jeweils ein größeres M ateria l bearbeitet war, wurde es abgeschlossen 
und zur Auszählung herangezogen. Es wurde dazu im m er ein S tichtag bestim m t, 
an dem im  Stam m baum  des Probanden folgende Angaben vorhanden sein 
m ußten: G eburtsort und Geburtstag, Relig ion bzw. Konfession, B eru f und 
h amihenstand des Probanden, dazu bei den verheirateten Probanden die en t
sprechenden Angaben über Ehefrau und K inder, fü r  jedes Geschwister des 
Probanden G eburtsort und Geburtstag, fü r  alle Probanden G eburtsort und 
Geburtstag der M u tte r, fü r  die ehelich geborenen oder später leg itim ierten  
Probanden auch noch die entsprechenden Angaben über den Vater. Außerdem 
wurden nu r die Probanden zur Auszählung herangezogen, deren Geschwister- 
reihe m it einer an S icherheit grenzenden W ahrschein lichke it als abgeschlossen 
gelten konnte. D er erste S tichtag w ar der i .  Januar 1936, an dem die Erhebungen 
über 500 Münchner Probanden abgeschlossen wurden, der zweite w ar der 1. Ok- 
tober desselben Jahres, bis zu dem die Angaben über weitere 151 Probanden 
des Münchner M ateria ls gewonnen waren. Der erste S tichtag nach dem Beginn 
der Untersuchungen am H am burger M ate ria l w ar der 1. Januar 1938, der zweite 
der 1. Januar 1939. A m  zuerst genannten Tag waren die Erhebungen fü r  364 P ro
banden abgeschlossen, am zweiten die von 502.

Über die Zusammensetzung der Probanden g ib t Tabelle 1 Aus
ku n ft, der E infachheit halber sind jeweils die beiden Münchner und die 
beiden Hamburger M aterialgruppen zu je einer vereinigt worden. Über 
die Probanden is t noch folgendes anzuführen. Sie entstammen 1507 
Geschwisterreihen, da w ir zehnmal 2 Brüder als Probanden zählen.
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T a b e lle  1.
Ü bersicht über die Probanden nach M ateria lgruppe und A lte r bei der le tzten

polizeilichen Meldung.

A lte r bei der letzten 
polizeilichen Meldung Münchner Material Hamburger Material Zusammen

unte r 25 Jahre a l t ..................
über 25 Jahre a l t ..................

349
302

342
524

691
826

G e s a m tm a te r ia l...................... 651 866 1 5 1 7



308 =  20,3% der Probanden waren verheiratet, verw itw et oder ge
schieden. 1215 =  80,1% der Probanden sind ehelich geboren, 139 =  
9,2% sind unehelich geboren, wurden aber nachträglich leg itim ie rt, 
163 =  10,7% sind ille g itim  geboren und wurden auch nachträglich n icht
leg itim ie rt. .

Ohne ' Berücksichtigung der Hom osexualität wurden 83 =  5,5 /0 
der Probanden als auffä llig  (geisteskrank und krim ine ll) festgestellt. 
Diese Feststellung erfolgte lediglich auf Grund der Angaben auf dem 
polizeilichen Meldungsblatt. Bei einer näheren E xploration durfte  sich 
die Zahl derjenigen, die auch ohne Berücksichtigung ih rer Hom osexualität 
auffä llig  sind, noch erhöhen.

In  den Einzelarbeiten wurde über verschiedene Auszahlungen 
berichtet, deren Zusammenfassung hier n icht notwendig ist. So wurden 
die Probanden nach Religion bzw. Konfession ausgezählt, dann nach 
A lte r der E lte rn  bei Geburt des Probanden, nach A lte r der M ütter bei 
Geburt des ersten Kindes, nach Altersdifferenzen der E lte rn , nach K inder
zahl der Ehen der Probandeneltern. Es genügt an dieser Stelle anzu
führen, daß die A ltersverte ilung der Probandeneltern und die A lters
differenzen zwischen den E lte rn  vollkommen der Norm  entsprechen, 
und deshalb zur E rklärung der festgestellten Änderung der Sexual
proportion unter den Geschwistern der Probanden n ich t eine Änderung 
im  A ltersaufbau der Probandeneltern herangezogen werden kann.

Von den 1354 bekannten Vätern der Probanden wurden 135 == 10,0 /0 
als auffä llig  (geisteskrank, krim ine ll, suizidal) festgestellt, fü r die M ütter 
war die entsprechende Zahl 44 =  2,9%. Die Feststellung der A uf
fälligen unter den E lte rn  geht ebenfalls ausschließlich auf die polizei
lichen Meldelisten zurück, bei einer persönlichen E xploration durften
sich die Zahlen noch etwas erhöhen. ,

Tabelle 2 g ib t eine Übersicht über die Geschwisterschaften der 
Probanden nach Anzahl der lebendgeborenen Vollgeschwister, durch
schnittlicher Größe einer Geschwisterschaft und Zahl der klem verstor- 
benen Vollgeschwister. Die durchschnittliche Größe einer Geschwister
schaft is t 3,ox ohne Proband, unter Einberechnung desselben 4,01. 
Diese verhältnism äßig hohe Geschwisterschaftsgröße bei einem M aterial,
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T a b e lle  2.
Ü bersicht über die Geschwisterschaften der Probanden nach Anzahl der V o ll
geschwister, durchschn ittlicher Größe einer Geschwisterschaft und Zahl der 

kle inverstorbenen Vollgeschwister.

Alter bei der 
letzten polizeilichen 

Meldung

Anzahl
der

Probanden

Anzahl der 
Vollgeschwister 
(ohneProbanden)

Durchschnitt
liche Größe einer 

Geschwister - 
schaft

(ohne Probanden)

Absolute und Prozentzahlen 
der in einem Alter von unter 

5 Jahren verstorbenen Geschwister

3 $ | insgesamt °/o

un te r 25 Jahre a lt 
über 25 Tahre a lt

691
826

1898
2670

2,75
3,23

197
308

169
242

366
550

19,3
20,6

Zusammen . . . 151:7 | 4568 | 3,01 5°5 4n 916 120,0



das zu über 75% großstadtgebürtig is t, spricht dafür, daß der an
gewandten Erhebungstechnik keine größeren Mängel anhaften. Die 
Totgeburten sind in  den Zahlen über die Geschwisterschaften n ich t ent
halten, sie werden später gesondert Erwähnung finden.

In  folgendem sei nun gleich auf das w ichtigste Ergebnis der U nter
suchung eingegangen, das übersichtsmäßig durch Tabelle 3 wieder
gegeben w ird. W ir ersehen daraus, daß sich die 4568 lebendgeborenen 
Vollgeschwister a ller Probanden aus 2534 Männern und 2034 Frauen 
zusammensetzen. Das Geschlechtsverhältnis is t 124,6:100 und somit 
ganz eindeutig zugunsten der Männer verschoben. Die Verschiebung is t 
statistisch vollkommen gesichert, denn der einfache Standardfehler 
nach Pfaundler is t J3 3,7. Wenn w ir die beiden Untergruppen betrachten, 
so sehen w ir ein weiteres interessantes und bedeutungsvolles Ergebnis. 
U nter den 1898 Geschwistern der 691 Probanden, die in  einem A lte r 
von unter 25 Jahren erfaßt wurden, finden sich 1014 Männer und 
884 Frauen. Die Knabenziffer is t hier 114,7, der einfache Standard
fehler fü r diese is t ± 5 ,3 . D ie 826 Probanden, die über 25 Jahre a lt 
waren, als sie wegen einer homosexuellen Handlung polizeilich erfaßt 
wurden, weisen 2670 lebendgeborene Vollgeschwister auf, und zwar 
1520 Männer und 1150 Frauen. Das natale Geschlechtsverhältnis is t 
hier also 132,2:100, m it einem Fehler von ±  5,2.
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T a b e lle  3.
Ü bersicht über die Geschlechtsverteilung un te r den Vollgeschwistern der

Probanden.

Alter bei der letzten Vollgeschwister der Frobanden
polizeilichen Meldung Probanden insgesamt 3 ¥ Geschlechts

verhältnis

un te r 25 Jahre a lt . 
über 25 Jahre a lt  .

691
826

1898
2670

IO I4
1520

884
1150

1 1 4 . 7

132.2
Zusammen . . . .

1 5 1 7 4568 2534 2034 124,6

Da bei der Erfassung beider Gruppen vollkommen gleichmäßig vor
gegangen worden is t, kann die gefundene D ifferenz also unter keinen 
Umstanden auf eine etwa verschiedenartige Erhebungsgenauigkeit 
zurückgeführt werden. D afür spricht auch folgendes: Die durchschnitt
liche Größe einer Geschwisterschaft der jüngeren Probanden is t m it 2,75 
(ohne Probanden) geringer als die durchschnittliche Größe der Ge
schwisterschaft der älteren Probanden, fü r welche die Zahl 3,23 ist. 
Diese Befunde entsprechen also durchaus denen der allgemeinen Sta
tis tik . Es muß sich also um verschieden zusammengesetzte Gruppen 
handeln, zumal die Zahlen, aus welchen sich das Geschlechtsverhältnis 
fü r die einzelnen Gruppen ergibt, so groß sind, daß die gefundene D if
ferenz als tatsächlich bestehend angesehen werden muß. W ir können nun, 
wie schon erwähnt, an und fü r sich die zwanglose, in  diesem Falle aber 
sogar auf zahlreiche frühere Untersuchungen sich stützende Annahme



machen, daß w ir es bei der jüngeren Probandengruppe m it Personen 
zu tun  haben, die sich großenteils auf Grund von Einflüssen in  un 
nach der Pubertät homosexuell be tä tig t haben, ohne daß dieser Be
tätigung eine w irkliche bleibende gleichgeschlechtliche Veranlagung 
zugrunde lieg t. Bei der Beurteilung unserer Gruppen muß man sich 
allerdings vor Augen halten, daß die beiden Gruppen n ich t einen abso
lu ten Gegensatz darstellen, sondern daß unter der Gruppe der jüngeren 
Probanden manche sein dürften, die sich auch dann noch homosexue 
betätigen werden, wenn sie das 25. Lebensjahr überschritten haben. 
Umgekehrt finden sich natürlich  in  der Gruppe der alteren Probanden 
auch noch einige, die sich n ich t infolge ih re r homosexuellen Veranlagung 
sondern durch das Nachwirken der früher erfolgten Verführung noch 
homosexuell betätigen. Es is t eine Untersuchung geplant, die d ese 
Unterschiede mehr herausarbeiten soll; bei dieser w ird  voraussichtlich 
von allen 30- bis 40-jährigen ausgegangen werden, die sich sicher vor 
dem 23 Lebensjahr homosexuell be tä tig t haben, und die dann sekundär 
geschieden werden in  solche, die nach dem 25. Lebensjahre die homo
sexuelle Betätigung endgültig und ohne R uckfa ll aufgegeben haben, 
und in  solche, die sie fortgesetzt haben.

Bei der Beurteilung der beiden Untergruppen, wie überhaupt der 
ganzen Befunde, muß man sich auch die verschiedenen Entstehungs
bedingungen einer echten gleichgeschlechtlichen Veranlagung vor Augen 
halten, die durch eine Störung im  Chromosomensatz und die durch cm ̂  
Störung im  hormonalen Gleichgewicht. Diese hormonal bedingte omo- 
sexualität kann angeboren sein, sie kann aber auch erst im  spa 
Leben auftreten. Die Gruppe der älteren Probanden w ird  somit 
gewissem Umfange auch Fälle enthalten, die e rs in n  Leben
durch eine Störung des hormonalen Gleichgewichtes homos - g 
worden sind.

Ich  möchte dazu etwas auf die im m er wiederkehrende Angabe auch guter 
Beobachter eingehen, daß manche an und fü r  sich normale M änner durch  Ü ber
sä ttigung am norm alen Verkehr zu ih re r homosexuellen B etä tigung gekommen 
tin d  M an kann solche Angaben n ich t ohne weiteres ablehnen m an kann aber 
ebensowenig annehmen, daß der sehr häufige norm ale Verkehr das Interesse 
an der F rau abgestum pft hat. F ü r manche Fälle  e rg ib t sich v ie lle ich t folgende 
E rk lä rung  D ie sexuell sehr tä tigen  Personen, bei denen die A bstum pfung gegen 

Geschlecht e in g V e t .«  tot, g i r i e r »  in fo lge ih re r s ta rte n  
sexuellen Betä tigung auch ziem lich häufig eine venerische in ie k t io n  Es scheint 
nun doch so, daß die Gonorrhoe beim Manne n ich t nu r n ic h t allzuselten a u f 
den Nebenhoden übergreift, sondern häufiger, als m  der L ite ra tu r  erwähnt 
auch eine Hodenschädigung he rvo rru ft. W enn dies aber der ^  ^  so kann 
man sich ohne weiteres vorstellen, daß durch die Schädigung des spezihschen 
Hodengewebes auch eine hormonale U m stim m ung e rfo lg t die “ “ ch“ a l z’i  
homosexueller Betä tigung fü h rt. Es is t n ich t ausgeschlossen, daß dabe besonders 
Männer gefährdet werden, die gleichzeitig starke R e ite r sind. Ich  glaube eine 
derartige E rk lä rung  h a t mindestens soviel W ahrschein lichke it fü r  sich als die 
übliche8 daß eine starke norm ale sexuelle B etä tigung durch A bstum pfung des 
Interesses an der F rau zur Aufnahm e homosexueller H andlungen fu h rt.

i 939, H . 9 Lang, Ergebnisse neuer Untersuchungen zum Problem  usw. 407



4 o8

Wenn nun in  der Wiedergabe der Ergebnisse weitergefahren w ird, 
so muß zunächst das über die totgeborenen Vollgeschwister der Pro
banden angeführt werden. Es wurden im  ganzen 68 totgeborene V oll
geschwister festgestellt, die sich aus 42 Knaben, 13 Mädchen und 13 K in 
dern, deren Geschlecht unbekannt geblieben is t, zusammensetzen. Wenn 
w ir die unbekannten außer acht lassen, so is t das Verhältnis der Knaben- 
zu den Mädchengeburten 3,23:1. Die Verschiebung zugunsten des 
männlichen Geschlechts is t ungewöhnlich stark, denn normalerweise 
beträgt das Geschlechtsverhältnis unter den totgeborenen K indern 
1,25.1. Die Verschiebung is t statistisch noch n icht gesichert, aber sie 
is t tro tz  der kleinen Zahl ziem lich wahrscheinlich, da sie sich in  allen 
untersuchten Gruppen fand.

Die fü r die Erkennung der zur Hom osexualität führenden erblichen 
Mechanismen sehr w ichtige Auszählung an den Halbgeschwistern der 
Probanden w ird  durch Tabelle 4 wiedergegeben. Es war dabei natürlich  
notwendig die Halbgeschwister zu trennen in  solche, die m it dem Pro
banden den Vater, und in  solche, die m it ihm  die M utter gemeinsam 
haben. Als Ergebnis der Auszählung zeigt sich bis je tz t unter den H alb
geschwistern m it gleichem Vater eine Verschiebung zugunsten des 
männlichen Geschlechts, unter den Halbgeschwistern m it gleicher
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T a b e lle  4.
Übersicht über die Geschlechtsverteilung un te r den Halbgeschwistern der

Probanden.

Halbgeschwister mit gleichem Vater Halbgeschwister mit gleicher Mutter

Gesamtzahl <? ¥ Geschlechts
verhältnis Gesamtzahl 3 ¥ Geschlechts

verhältnis

Münchner M ateria l 
H am burger M ateria l

165
114

98
60

67
54

146,3
I I I , I

280
250

135
119

145
131

93,1
90,8

Gesam tmaterial 279 158 121 130,6 530 254 276 92,0

M utter dagegen zugunsten des weiblichen. Die Verschiebung zugunsten 
des weiblichen Geschlechts unter den Halbgeschwistern m it gleicher 
M utter is t, wenn auch noch n ich t endgültig gesichert, doch schon sehr 
wahrscheinlich. N ich t ganz so bestim m t is t die Verschiebung zugunsten 
der Männer u n te r den Halbgeschwistern m it gleichem Vater. Wenn sich 
eine Verschiebung der Geschlechtsproportion auch nur bei einer Gruppe 
der Halbgeschwister findet, so is t schon dies allein ein sehr starker 
Hinweis auf das Vorliegen einer erblichen Störung, denn es is t un
möglich, die Geschlechtsverschiebung unter den Halbgeschwistern 
irgendwie psychologisch zu erklären, oder umgekehrt, die Hom osexualität 
der Probanden m it der Geschlechtsverschiebung unter ihren H alb
geschwistern, besonders wenn diese Verschiebung zugunsten des weib
lichen Geschlechts erfolgt is t, in  Verbindung zu bringen.

U nter den n icht sehr zahlreichen K indern der Probanden findet 
sich eine n icht sehr starke und statistisch noch n icht gesicherte Ver-



Schiebung zugunsten des männlichen Geschlechts. Die 332 K inder der 
Probanden setzen sich aus 178 Knaben und 154 Mädchen zusammen, 
die Knabenziffer is t also 115,6 und somit etwas zugunsten der Männer 
verschoben. Bei einer oberflächlichen Betrachtung scheint dieses E r
gebnis gegen die Arbeitshypothese zu sprechen, denn Umwandlungs
männchen könnten ja  im  allgemeinen ih re r Keim form el entsprechend 
nur weibliche K inder haben. Man kann nun aber aus verschiedenen 
Gründen ohne Schwierigkeiten annehmen, daß die Umwandlungs
männchen die Gruppe der Homosexuellen bilden, die am wenigsten fü r 
eine Fortpflanzung in  Betracht kom m t, und daß die sich fortpflanzenden 
Homosexuellen fast ausschließlich zur Gruppe der le ichter effemunerten 
Männer gehören, oder zur Gruppe der Probanden, die infolge Verführung 
zu ih re r homosexuellen Betätigung gekommen sind. D afür spricht auch 
das Ergebnis der Auszählung an den Vollgeschwistern der verheirateten, 
verw itweten oder geschiedenen Probanden, die ich daraufhin vorgenom
men habe. U nter allen 1517 Probanden wurden 308 gezählt, die bei 
üer Erfassung verheiratet oder es gewesen waren. Diese haben 1096 V o ll
geschwister, näm lich 589 Brüder und 5**7 Schwestern. Das Geschlechts
verhältnis is t som it 116,2. Die Verschiebung is t bei dieser Gruppe also 
wesentlich geringer als beim Gesamtmaterial; die D ifferenz t r it t  noch 
deutlicher hervor, wenn man sich vor Augen hä lt, daß die verheirateten, 
oder verheiratet gewesenen Probanden fast ausschließlich zur Gruppe 
der älteren Probanden gehören, fü r deren Geschwister sich eine durch
schnittliche Knabenziffer von 132,2 ergeben hat.

Während alle bisher aufgeführten Befunde dafür sprechen, daß 
die meisten Fälle von Hom osexualität genetisch bedingt sind, weist 
der nun folgende Befund an Zw illingen darauf h in, daß ein gewisser 
Prozentsatz der Homosexuellen auf eine hormonale Störung zurück
geht, und zwar auf eine, die schon während der Em bryonalzeit auf- 
getreten is t. Von den 20 Probanden, die als Zw illing  geboren sind, haben 
näm lich 18 einen Bruder als Partner und nur 2 eine Schwester. Das 
Verhältnis von gleichgeschlechtlichen zu Pärchengeburten is t also deut
lich  zugunsten der ersteren verschoben. Das M aterial, an dem dieser 
Befund erhoben wurde, is t nun natürlich  sehr kle in, aber die Ver
schiebung fand sich in  beiden Materialgruppen, so daß man sich un
bedingt die Frage vorlegen muß, ob n ich t ein T e il der männlichen 
homosexuellen Zw illinge eigentlich Frauen sind, die unter dem E influß  
der Hormone ihres männlichen Zw illingspartners zu Umwandlungs
männchen geworden sind. Diese Umwandlung wäre hier also n icht 
durch eine Störung im  Chromosomensatz erfo lgt, sondern dadurch, 
daß die männlichen Hormone des männlichen Zw illingspartners den 
ursprünglich weiblichen Partner zu einem Männchen umgewandelt haben. 
Daß diese Überlegung n icht von der Hand zu weisen ist, beweist am 
besten das Beispiel der sogenannten Zwicken beim Rind. In  fast allen 
Fällen von Pärchengeburten beim R ind is t näm lich das Kuhkalb masku- 
bnisiert und unfruchtbar. D ie Geschlechtsumwandlung erfolgt h ier durch
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Horm onwirkung des männlichen Zw illingspartners auf den weiblich be
stim m ten auf dem Wege über Gefäßanastomosen des Chorions.

Die Ergebnisse meiner bisherigen Untersuchungen kann ich folgender
maßen zusammenfassen. U nter den lebendgeborenen Vollgeschwistern 
von männlichen Homosexuellen wurde eine deutliche und statistisch 
gesicherte Verschiebung zugunsten der Männer festgestellt. Die Ver
schiebung is t wesentlich stärker unter den Geschwistern der älteren 
Probandengruppe als unter denen der jüngeren Probanden. Statistisch 
noch n ich t vollkommen gesichert, aber wahrscheinlich sind weiterhin 
folgende Befunde in  den Sippschaften von männlichen Homosexuellen: 
Starke Erhöhung der Knabenziffer unter den totgeborenen Vollge
schwistern der Probanden, mäßige Erhöhung unter den K indern und 
unter den Halbgeschwistern m it gleichem Vater, und umgekehrt eine 
Verschiebung der Geschlechtsproportion zugunsten der Frauen unter 
den Halbgeschwistern m it gleicher M utter. Das Ergebnis an den V o ll
geschwistern läßt sich im  Sinne der Arbeitshypothese am zwanglosesten 
dadurch erklären, daß man annim m t, daß ein gewisser Prozentsatz der 
Homosexuellen Umwandlungsmännchen, also genetisch Weibchen sind. 
In  Verbindung m it den Befunden über die Geschlechtsproportion unter 
den K indern, und besonders unter den Halbgeschwistern der Probanden, 
läß t sich der Mechanismus, der zum A uftreten von Intersexen bzw. 
Homosexuellen füh rt, am besten durch die Goldschmidts,che Valenztheorie 
erklären, die besagt, daß das Geschlecht n icht nur durch die sogenannten 
Geschlechtschromosomen festgelegt w ird, sondern auch durch die Valenz 
der Autosomen, bzw. sich aus dem Quotienten aus den Potenzen der A uto
somen und Geschlechtschromosomen ergibt, und daß bei der Kom bi
nation gewisser Potenzen sich bestimmte Intersexform en ergeben müssen. 
Man kann sagen, derselbe Mechanismus, der zum A uftreten der beiden 
Geschlechter füh rt, bedingt naturnotwendig einen gewissen Prozentsatz 
an Intersexen, zu denen auch die Homosexuellen zu rechnen sind. Die 
Hom osexualität is t ja  nur ein bestim mter, wenn auch sehr umfang
reicher Spezialfall der Intersexualitä t.

Aus der verhältnism äßig starken Erhöhung der Knabenziffer unter 
den Vollgeschwistern der Probanden ergibt sich, daß ein sehr großer 
Te il a ller Fälle von Hom osexualität genetisch bedingt sein dürfte, denn 
w ir müssen ja  n icht nur die Umwandlungsmännchen in  Rechnung setzen, 
deren Zahl sich annähernd aus der Erhöhung der Knabenziffer errechnen 
läßt, sondern w ir müssen, wenn sich Umwandlungsmännchen ergeben, 
auch noch die entsprechende Anzahl von le icht und stark effem inierten 
Männchen annehmen.

Wenn auch das Hauptergebnis der Auszählung, wie ausgeführt, 
das is t, daß w ir die überwiegende Anzahl a ller Fälle von Homosexualität 
als erblich bedingt ansehen müssen, so weist doch ein anderes Ergebnis 
der Untersuchung auf das Bestehen zwar auch angeborener, aber n icht 
genetisch, sondern hormonal bedingter Hom osexualität hin. Es is t dies 
der Befund an Zw illingen, von denen der eine Partner Proband ist.
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Bei diesen findet sich am bisherigen, allerdings n icht sehr großen M aterial, 
eine deutliche Verschiebung zugunsten der gleichgeschlechtlichen Z w il
linge und zuungunsten der Pärchenzwillinge. Man kann h ier zwanglos 
und in  Parallele zu Befunden an höheren W irbeltieren annehmen, daß 
der männliche Homosexuelle ein Weibchen is t, das sich bereits embryonal 
unter dem Einflüsse der Hormone des männlichen Zwilhngspartners zu 
einem Männchen umgewandelt hat, bei dem aber tro tz  der morpho
logischen Umwandlung noch weibliche Instinkte  erhalten geblieben sind.

Die Sippschaften meiner Probanden wurden bis je tz t n icht auf das 
Vorkommen weiterer Fälle von Hom osexualität h in  durchuntersucht. 
Ich  möchte trotzdem  gleich in  H inb lick auf die noch offene Frage nach 
der H äufigkeit weiterer Fälle von Hom osexualität in  den Sippschaften von 
Homosexuellen hervorheben, daß in  diesem Falle das Fehlen oder die 
geringe H äufigkeit von Homosexuellen im  weiteren Verwandtenkreis 
der Probanden nichts gegen die erbliche Bedingtheit der meisten Fälle 
von Hom osexualität aussagen würde. Der Goldschmidtschen Theorie 
entsprechend müssen Intersexe manchmal, und zwar n ich t allzuselten, 
auftreten, wenn beide E lte rn  und deren sämtliche Sippschaftsangehörigen 
vollkommen normal sind. Die Hom osexualität is t ja  den angeführten 
Auffassungen nach, die außerordentlich stark durch die Befunde meiner 
Auszählungen gestützt werden, kein spezifisches erbliches Merkmal, 
sondern t r i t t  dann auf, wenn im  gesamten Chromosomensatz bestimmte 
verschiedene Valenzen Zusammentreffen. Es werden sich bei bestimmten 
Valenzkombinationen im m er wieder Intersexe bzw. Homosexue e 
ergeben, auch wenn beide E lte rn  und deren Verwandtschaft vollkommen 
normal sind. Ich  möchte nochmals das betonen, was ich schon o en 
aufgeführt habe, daß derselbe Mechanismus, der zum Auftre ten der 
beiden Geschlechter fü h rt, einen gewissen Prozentsatz an Intersexen 
bedingt. Diese Tatsache muß man sich vor Augen halten, wenn man 
Überlegungen anstellt, wie am besten die Homosexualität emzudammen 
ist, bzw. welche Erfolgsaussichten die einzelnen angewandten oder vo r
geschlagenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Hom osexualität haben.

Wenn ich zum Schlüsse meiner Ausführungen etwas auf diesen 
Punkt eingehe so möchte ich, um Mißverständnisse zu vermeiden, 
gleich betonen ’ daß über Maßnahmen zum Schutze der M inderjährigen 
gegen Verführung durch Homosexuelle selbstverständlich n icht zu 
diskutieren is t. E in  solcher Schutz is t unbedingt notwendig. Das was 
in  H inb lick  auf meine Untersuchungsergebnisse aber e rö rtert werden 
muß is t die Frage nach der zweckentsprechendsten allgemein mensch
lichem polizeilichen und richterlichen Behandlung der echten Homo
sexuellen, die sich im  Rahmen eines größeren oder kleineren Kreises 
von Leuten derselben gleichgeschlechtlichen Veranlagung bewegen. Wenn 
w ir dam it rechnen müssen, daß den meisten Fällen von angeborener 
Hom osexualität eine erbliche Störung zugrunde lieg t, so is t natürlich  
jeder R at und jede Maßnahme falsch, die d irekt oder auch ind irekt 
echte Homosexuelle zum normalen Verkehr und zur Ehe tre ib t, da dann
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die große Gefahr besteht, daß sich dann der, sagen w ir, p rim itiv  aus- 
gedrückt, unausgeglichene Chromosomensatz der Homosexuellen weiter
vererbt. Auch wenn die K inderzahl von echten Homosexuellen weit 
unter dem Durchschnitt b le ib t, muß man diese Gefahr fü r deutlich 
vorhanden ansehen. Es is t also unbedingt der leider auch noch heut
zutage von ziem lich v ie l Juristen, Seelsorgern und Ärzten gegebene Rat 
zu verwerfen, daß Homosexuelle ihre Veranlagung durch normalen 
Verkehr, besonders in  der Ehe, bekämpfen sollen. Rassenhygienisch 
w ird  dadurch wohl gerade das Gegenteil dessen erreicht, was beabsichtigt 
is t. E in  derartiger Rat is t außerdem allein schon dadurch unmoralisch, 
daß man eine normale Frau der Gefahr aussetzt, durch eine, wenn auch 
meistens bald scheiternde, Ehe m it einem Homosexuellen bleibend 
geschädigt zu werden. M it der Unfruchtbarm achung der Homosexuellen 
dürfte  n ich t mehr erreicht werden, durch die Androhung der S te rili
sierung werden sich manche Homosexuelle doch zur Ehe entschließen, 
manche sogar nach wie vor im  guten Glauben, daß sie durch einen regel
mäßigen normalen Verkehr von ih re r Neigung zum gleichen Geschlecht 
loskommen. Man muß dam it rechnen, daß sich im  gleichen Sinne eine 
starke Strafverfolgung der Homosexuellen ausw irkt. In  meinem M aterial 
sind verschiedene Probanden vorhanden, die sich unter dem D ruck der 
äußeren Verhältnisse in  den letzten Jahren zur Ehe entschlossen haben. 
Ich  hoffe in  einiger Zeit eine gesonderte A rbe it über die K inder von 
Homosexuellen bzw. Bisexuellen veröffentlichen zu können, die über 
die Q ualitä t der K inder derselben einwandfrei Aufschluß gibt.

Wenn man sich zusammenfassend die oben angegebenen Tatsachen 
und die daraus sich ergebenden Überlegungen vo r Augen hä lt, so ergibt 
sich die Notwendigkeit, zu prüfen, ob die bisherige polizeiliche und rich te r
liche Behandlung der Homosexuellen in  vollem  Ausmaße gerechtfertigt 
is t und ob man durch die bisherigen Maßnahmen, besonders wenn man 
das ganze Problem rassenhygienisch betrachtet, n icht v ie lle icht un
gefähr das Gegenteil von dem erreicht, was m it den bisher durch
geführten Maßnahmen beabsichtigt war. Man muß dabei auch berück
sichtigen, daß nach sehr zuverlässigen Quellen die Verbreitung der 
Hom osexualität in  den Ländern, in  denen die Hom osexualität bisher 
stra ffre i war, n icht nur n icht häufiger, sondern eher geringer is t als in  
den Ländern, welche- die gleichgeschlechtliche Betätigung unter Strafe 
stellen. V ie lle icht is t es am allerbesten, man s tö rt den natürlichen Aus- 
merzeprozeß, dem die Homosexuellen eben durch ihre Veranlagung 
unterworfen sind, n icht durch irgendwelche E ingriffe , abgesehen davon, 
daß man einen Schutz der Normalen, insbesondere der M inderjährigen, 
gegen Verführung aufrechterhält. V ie lle icht b ring t h ier ein humanes 
Vorgehen gegen bedauernswerte Abnorme eine gewisse Belohnung auf 
rassenhygienischem Gebiet m it sich. Wenn die Auffassung sich a ll
gemein durchgesetzt hat, daß die Homosexuellen bemitleidenswerte 
Personen sind, deren Chromosomensatz oder Horm onbilanz n ich t ganz 
im  Gleichgewicht steht, w ird  diese Auffassung fü r Normale gegen die



Gefahr einer homosexuellen Verführung einen wohl mindestens ebenso 
starken Schutz darstellen wie eine Strafandrohung.

Nachdem ich diese Überlegungen angeführt habe, is t noch auf eine 
Schwierigkeit des Problems in  der Behandlung der Homosexuellen 
hinzuweisen. Soviel w ir bis je tz t übersehen können, sind Psychopathen 
verschiedener Formen unter den Homosexuellen häufiger vorhanden als 
im  D urchschnitt. Dieses Problem der größeren H äufigkeit der Psycho
pathen unter den Homosexuellen bedarf weiterer eingehender U nter
suchungen und zwar m it Fragestellungen, die sich an die A rbeits
hypothese anschließen, von der ich bei meinen Untersuchungen aus
gegangen b in. Zwar kann man ohne weiteres annehmen, daß manche 
Homosexuelle, und zwar gerade die ethisch höherstehenden unter ihnen, 
die sich ununterbrochen m it ih re r Veranlagung auseinandersetzen, infolge 
dieser dauernden Auseinandersetzung m it ih re r abnormen Veranlagung 
früher oder später zu psychopathischen Reaktionen kommen. Anderer
seits is t es n icht von der Hand zu weisen, daß die Veranlagung zur 
Psychopathie in  irgendeiner Weise m it der zur Hom osexualität verbunden 
is t. Ich kann an dieser Stelle n ich t näher darauf eingehen, da ich sonst 
verschiedene Probleme der modernen Genetik aufrollen müßte.

Zum Schlüsse meiner Ausführungen möchte ich noch darauf hin- 
weisen, daß w ir hoffen können, durch den Ausbau systematischer gene
alogischer und sonstiger Untersuchungen an Intersexen bzw. Homo
sexuellen w ichtige und grundsätzliche Fragen der Vererbungsmechanis
men zu klären. Ich  halte es n ich t fü r unmöglich, daß die Untersuchungen 
über die Intersexualitä t, besonders über die H äufigkeit bestim m ter fü r 
erblich angesehener Merkmale bei bestim mten Intersexform en, im  Laufe 
der Zeit fü r die allgemeine Genetik eine Bedeutung erreichen werden, 
die der der üblichen Zwillingsforschung gleichkommen w ird.
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Sprechsaal.

Der A rzt im  Strafrecht1).

Von Prof. Dr. ju r. K. E ng isch in Heidelberg.

Daß die gute wissenschaftliche Monographie selten geworden ist, ist in 
letzter Zeit verschiedentlich beklagt worden. Daß es aber auch in einer Zeit, 
in  der die Erwartung zukünftiger gesetzlicher Neuregelung das Interesse an 
der dogmatischen Verarbeitung des geltenden Rechtes zurückdrängt, sehr 
wohl möglich und sinnvoll ist, fruchtbare rechtsgelehrte Einzel- und Fein
arbeit zu leisten, beweist das neue Buch von Eberhard Schmidt, zu dessen 
Lob man nicht mehr zu sagen braucht, als daß es einen unserer besten und 
verdienstreichsten Krim inalisten m it der gesammelten K ra ft reifen ju ris ti
schen Könnens am Werke zeigt bei der Behandlung von Problemen, die wissen
schaftlich interessant, weltanschaulich belangreich und praktisch aktuell sind.

Eigentlich, könnte man sagen, handle es sich um drei Monographien. 
Aber die drei Hauptthemen: „D ie ärztliche Schweigepflicht“ , „Der ärztliche 
E ingriff zu Heilzwecken“  und „Der ärztliche Kunstfehler“  hängen nicht nur 
äußerlich und innerlich zusammen, sondern wollen als verschiedene Problem
ansatzpunkte einer echten „konkreten Ordnung“ , nämlich der von Arzt 
Patient, aufgefaßt und behandelt sein. Demgemäß spielt die Lösung von 
Interessenkonflikten nach den Grundsätzen rechtlich gefaßter ä rz tlic h e r 
S tandese th ik  allenthalben eine entscheidende Rolle. Sehr sinnreich sind 
an bedeutsamen Stellen der Untersuchung Zitate aus Hippokrates eingeflochten 
und legen ganz ebenso, wie es Goethe in seinen Wahlverwandtschaften ge
meint hat, den „roten Faden“  einer besonderen Einstellung und Haltung bloß, 
„der alles verbindet und das Ganze bezeichnet“ .

Ein Referat erübrigt sich. Schmidt hat seinem wohlgegliederten Buche 
ein sieben Seiten langes detailliertes Inhaltsverzeichnis vorangestellt, das 
derjenige überfliegen mag, der sich in Kürze über den Gang der Betrachtung 
unterrichten w ill. Auch in  „E inze lkritik " möchte ich nicht eintreten. Es gibt 
selbstverständlich in  dem Buche Sonderfragen, über deren Beantwortung 
man geteilter Ansicht sein kann. Reich an solchen Fragen ist namentlich der 
erste Abschnitt, der sich m it der ärztlichen Schweigepflicht befaßt und zu
gleich einen vollständigen Kommentar zu § 13 RÄO. liefert (wobei ich übrigens 
meine Bewunderung für die schönen Analysen des Geheimnis- und Offen
barungsbegriffs, die höchst verständige Abgrenzung des Kreises der Ge
il eimnispf lieh tigen und die ingeniöse Lösung des Problems der ärztlichen 
Schweigepflicht im Prozeß nicht unterdrücken möchte). Die vorliegende 
Rezension soll sich auf grundsätzliche Probleme beschränken. Unter diesen 
greife ich naturgemäß diejenigen heraus, bei denen Schmidt gegenüber meinem 
Aufsatz über den ärztlichen E ingriff und die Einwilligung (ZStW. 58 S. if f . )  
neue Wege geht. Ich befasse mich also im wesentlichen nur m it dem zweiten 
Abschnitt und m it diesem unter Ausschluß der Lehre von der Einwilligung,

!) Bemerkungen zu dem gleichnamigen Buche von D r. Eberhard Schmidt, 
Professor der Rechte in  Leipzig, Leipziger Rechtswissenschaftliche Studien, 
H e ft 116, Le ipzig  (Verlag von Theodor W eicher), 1939, X V I  und 203 Seiten. 
RM . 10.— .
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bei der ich im wesentlichen m it Schmidt gleicher Ansicht b in2). ̂  Über den 
dritten Abschnitt, der sich m it dem ärztlichen Kunstfehler beschäftigt, möchte 
ich nur so viel bemerken dürfen, daß ich zwar im Aufbau der Fahrlässigkeits
lehre von Schmidt von Grund auf abweiche3), aber unumwunden emräume, 
daß Schmidt gegenüber den im Kasuistischen steckenbleibenden, wenn auch 
in  diesen Grenzen wertvollen Arbeiten von Goldhahn-Hartmann, Kömg- 
Köstlin usw. eine systematische Darstellung geliefert hat, die innerlich ge
schlossen sowie klar und durchsichtig ist und auch der praktischen Hand
habung gute Dienste leisten kann. , ,

Was also nun den ärztlichen E ingriff zu Heilzwecken betrifft, so bedarf 
es zunächst einmal einer klärenden Bemerkung über dessen B e g riff. Schmidt 
stößt sich, wie schon auf Grund früherer Auslassungen zu erwarten, an meiner 
subjektiven Bestimmung des Heilzwecks. Vergleicht man aber seine Aus
führungen S. 69/70 (zu deren Verständnis noch S. 47ff. heranzuziehen sind) 
m it meinen Erklärungen a. a. O. S. 2, 3. 16 o., so ist die Differenz nicht sehr 
erheblich. Immerhin ist eine solche vorhanden. Denn während nach meiner 
Ansicht für einen k o rre k te n  ärztlichen Heileingriff dreierlei zu fordern is t: 
subjektiver Heilzweck, objektive Indikation und kunstgerechte Durch
führung, scheint sich Schmidt m it den beiden letzteren Momenten der o b je k 
tiv e n  Heiltendenz und der Ausführung lege artis begnügen zu wollen, wahrend 
es ihm auf die Absichten des Behandelnden für den Begriff des sachgemäßen 
Heileingriffs selbst nicht anzukommen scheint. Schmidt fügt hinzu, dieser 
Unterschied der Bestimmungen dürfe deshalb nicht überschätzt werden, wen 
„der Fall, daß einem Arzt, der eine auf Gesundheitsförderung (ergänze, 
objektiv) tendierende Maßnahme einwandfrei durchführt, der subjektive 
Heilzweck fehlt, praktisch wohl (!) ausgeschlossen“  sei (S. 70 Anm. 5). Ich 
kann m ir aber denken, daß ein Arzt, der an einem von ihm für verloren er
achteten Patienten lediglich Experimente machen oder der gar dessen „lebens
unwertes“  Leben abkürzen w ill, dem Kranken objektiv etwas antut was 
vom Standpunkt eines besser informierten Arztes aus als Heilbehandlung 
indiziert ist. Die bloße Denkbarkeit solcher Fälle ist aber für mich ein hin
reichender Anlaß4 *) zu betonen, daß von einem korrekten ärztlichen Emgritt 
zu Heilzwecken nur die Rede sein sollte, wo nicht nur objektiv Indikation 
und kunstgerechte Durchführung festgestellt werden können, sondern auch

2\ Treffsicher im  Tudiz und überhaupt vorzüglich sind die Ausführungen 
über d ie v o n  m ir a. a. O. übergangene A ufk lä rungsp flich t. Be i dem Problem  
der Rechtsfolgen mangelnder E inw illigung  b le ib t m. E  noch zu prüfen ob bei 
Fehlen der E inw illigung  des S o r g e b e re c h t ig te n ,  ohne daß seitens des Patienten 
selbst ein W illensw iderstand vorlieg t, ebenfalls § 240 analog anzuwenden is t und
n ich t eher —  in  gewissen Grenzen —  §235? ,

3) A u f der Grundlage meiner „U ntersuchungen über Vorsatz und F ah r
lässigkeit“  und meiner „K a u s a litä t als M erkm al der s tra frechtlichen Tatbestände 
habe ich die Lehre von der ärztlichen Fahrlässigkeit schon vor zwei Jahren fü r  
ein Sammelwerk ausgearbeitet, dessen Erscheinen sich le ider auf unbestim m te 
Ze it verzögert hat. W enn die V eröffentlichung dieses M anuskripts erfo lgt, so 
w ird  die große Verschiedenheit der Schmidtschen Fahrlässigke itskonstruktion
von der mehligen sichtbar werden. . , .,

t\ Beispiele sind m. E. n ich t im m er auf ih re  praktische W ahrschein lichke it 
zu prüfen. Gelegentlich haben sie die Bedeutung von Gedankenexperimenten, 
die dazu dienen sollen, dogmatisch wesentliche Momente zum Bewußtsein zu 
bringen. Dies g ilt  auch gegenüber den Bemerkungen von Wetzet, ZStW . 58, S. 517 .



die Willensrichtung des Behandelnden auf Heilung geht5). Selbstverständlich 
aber bin auch ich der Ansicht, daß der bloße Heilwille ohne „Hinzukommen“ 
jener objektiven Momente (Schmidt S. 70 oben) zum wenigsten nicht ein 
solcher ärztlicher E ingriff ist, der dem Tatbestand der Körperverletzung oder 
Tötung entrückt is t6). W ill man hier ganz scharf sein, so muß man wohl 
sagen: „Ärztlicher E ingriff zu Heilzwecken“  ist jeder von einem Arzt vor
genommene E ingriff, der von wirklicher Heilabsicht geleitet ist, sollte es 
auch an der objektiven Indikation oder der kunstgerechten Durchführung 
im Einzelfalle fehlen. Der korrekte Heileingriff jedoch, der nicht Körper
verletzung und nicht Tötung sein soll, muß nicht nur subjektiv gut gemeint, 
sondern auch objektiv indiziert und lege artis durchgeführt sein. So und nicht 
anders möchte ich verstanden sein.

Das Requisit der objektiven Indikation habe ich ZStW. 58 S. 16 folgender
maßen definiert: E in objektiv indizierter ärztlicher E ingriff ist ein durch 
ein Leiden geforderter, ex ante genügend geeigneter, durch Anwendung 
leichterer und relativ gleich geeigneter M itte l nicht zu umgehender, im  rechten 
Schwereverhältnis zum Leiden stehender. Diese Bestimmung kommt wohl 
der Sache nach m it der von Schmidt überein. In  ihrer zweiten Hälfte weist 
sie auf die Interessenabwägung hin, die von zentraler Bedeutung für die 
Beurteilung des ärztlichen Eingriffs ist. Doch besteht hier noch eine dog
matische Unklarheit, die das Verhältnis der Güterabwägung zur Erforderlich
keit des betreffenden Eingriffs betrifft. Schmidt stellt die letztere außerhalb 
der ersteren und die eben angeführte Bestimmung der Indikation scheint 
ihm darin beizutreten. Die Frage bedarf aber m. E. noch eingehenderer 
Prüfung. Zunächst gebe ich Schmidt gegen Zimmert7) darin recht, daß außer 
dem bloßen Überwiegen des bedrohten Rechtsgutes die Erforderlichkeit der 
verletzenden Handlung zur Erhaltung jenes Rechtsgutes Voraussetzung der 
Rechtmäßigkeit is t: „Kann der Täter das bedrohte Rechtsgut auch ander
weitig schützen, ohne eine rechtsgutsverletzende Handlung vorzunehmen, so 
muß er die anderweitige Maßnahme wählen“  (S. 46). Der Arzt, der ein Glied 
abnimmt, um das Leben des Patienten zu retten, handelt rechtswidrig, wenn 
er auf harmlosere Weise das gleiche Ziel erreichen konnte (daß der A rzt um 
den einfacheren Weg auch weiß und ihn beschreiten kann, wollen w ir im  
folgenden voraussetzen). Die Frage ist nur die, ob das Requisit der „Erforder
lichkeit“  neben und außerhalb der Güterabwägung steht. Für Schmidt ist 
die Bejahung dieser Frage8) ein Beweis mehr dafür, daß der Güterabwägungs

4i 6 M onatsschrift f. K rim ina lb io log ie  u. S trafrechtsreform  1939, H . 9

6) Vgl. auch unten S. 418 Anm . 12.
6) Eben deshalb habe ich in  der „e rsten  These“ , in  der ich feststelle, daß ein 

ä rz tlicher E ing riff, der o b je k tiv  überwiegende körperliche Interessen beeinträch
t ig t,  n ich t „H e ilbehand lung" sein kann, des Heilzwecks gar n ich t mehr erst 
E rw ähnung getan, während ich in  der „Um kehrungsthese“  („e in  ä rztlicher E in 
g r if f  zu Heilzwecken, der überwiegend körperliche Interessen w ahrt, w ird  in  
a lle r Regel der Ü bung eines gewissenhaften Arztes entsprechen, rechtm äßig und 
keine Körperverle tzung sein") den H eilzweck als unverzichtbares M om ent der 
R echtfertigung hervorheben mußte. D eutlicher wäre es allerdings gewesen, ich 
hä tte  in  der ersten These gesagt: ein ä rztlicher E in g riff, der —  wenn auch in 
H eilabsich t vorgenommen —  überwiegend körperliche Interessen b e e in träch tig t.. • 
Dies zu Schmidt S. 73 Anm . 19, 20.

7) S trafrechtliche Arbeitsm ethode de lege ferenda 1931 S. 293 ff.
8) H ie r s tim m t ihm  auch Zim m ert a. a. O. zu.
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gedanke nicht das alleinseligmachende Prinzip der Rechtfertigung is t9). W ird 
aber damit nicht der Interessenabwägungsgedanke zu früh preisgegeben? 
Wenn ich ein Buch, das neu 5 RM. kostet, antiquarisch für 2 RM. erwerben 
kann und erwerbe, so ist m ir das Buch mehr wert als die 2 RM., außerdem ist 
die Erlegung dieser Summe zum Erwerb erforderlich. Kaufe ich dasselbe Buch 
trotz der billigeren Chance neu zu 5 RM., so ist m ir das Buch mehr wert 
als die 5 RM., aber die Zahlung dieses Preises kann nun nicht als zum Erwerb 
erforderlich bezeichnet werden. Sicher aber werde ich den teureren Preis nicht 
völlig grundlos bezahlen. Vielmehr sind auch hier irgendwelche Interessen 
im  Spiel, die in  den Güterabwägungskomplex hineingehören. N icht anders 
steht es beim ärztlichen E ingriff, der zwar ein höheres Interesse wahrnimmt, 
aber unter Opferung von Interessen, die nicht hätten geopfert zu werden 
brauchen. Irgendwelche Gründe muß der Arzt schon für sein Handeln gehabt 
haben, nur können sie bei der Gesamtinteressenabwägung nicht als genügend 
stichhaltig angesehen werden, um zu rechtfertigen. W ir können das Gemeinte 
auch so verdeutlichen: An sich ist es zwar möglich, Güter gegeneinander 
abzuwägen, die nicht miteinander kollidieren (Gesundheit ist mehr wert als 
Reichtum, ein Mensch steht höher als der andere). Aber für den Krim inalisten 
kommt eine ernsthafte Güterabwägung doch gerade dort in  Frage, wo ein 
Interesse für ein anderes preisgegeben wird, wo also die Opferung des einen 
M itte l zur Erhaltung des anderen ist. Nur eine Fortführung dieser Güter
abwägung ist es aber, wenn unter mehreren in Frage kommenden M itteln 
demjenigen der Vorzug gegeben wird, das den geringsten oder gar keinen 
Schaden anrichtet. Eben diese letztere Interessenabwägung steckt nun im 
Merkmal der „Erforderlichkeit“ , das also nichts anderes bedeutet als: Höchst
wertigkeit eines Mittels, falls deren mehrere in Betracht kommen. Damit soll 
nichts gesagt sein gegen eine besondere Hervorhebung dieses Moments. Nur 
meine ich, daß es m it der Güterabwägung unm ittelbar zusammenhängt und 
nicht selbständig neben ih r steht.

Die oben erwähnte Begriffsbestimmung der „Ind ikation“  deutet außer 
auf die Interessenabwägung auch auf den Standpunkt ex ante als für die 
Beurteilung des Heileingriffs bedeutsam hin. M it großer Präzision v e rtritt 
auch Schmidt diesen Standpunkt: der indizierte und kunstgerecht durch
geführte ärztliche Heileingriff ist rechtmäßig und erfü llt weder den Tat
bestand der Körperverletzung noch den der Tötung, ohne Rücksicht darauf, 
ob er glückt oder m ißglückt10). M it Recht unterscheidet dabei Schmidt scharf

9) S. 41 f., 45f. Siehe auch schon ZStW . 49 S. 384ff. M it gutem Recht 
erhebt Schmidt fü r  sich den Anspruch, den Güterabwägungsgedanken niemals 
einseitig in  Gebrauch genommen zu haben. Ich  muß h ie r um  so entschiedener 
fü r  ihn  zeugön, als ich selbst früher das Interessenabwägungsprinzip als das allein 
ausschlaggebende P rinz ip  der Rechtfertigungslehre gegen Schmidt zu verteidigen 
versucht habe. Siehe M itte ilungen I .  K .V ., N. F. V, S. i8 3 ff.  H eute würde 
ich  m it Schmidt gerade fü r  einen F a ll wie den M ignonette fa ll sagen: Obwohl 
vom  S tandpunkt der bloßen Güterabwägung aus das Verha lten der den Schiffs
jungen tötenden und verzehrenden Schiffsm annschaft als gerechtfertig t er
scheint, is t es doch aus irra tiona len  moralischen Gründen fü r  unrechtm äßig zu 
erachten.

10) Derselbe S tandpunkt is t früher schon nam entlich von Ebermayer ver
tre ten  worden. In  meinen eigenen Form ulierungen g laubt Schmidt W idersprüche 
und Ungenauigkeiten feststellen zu müssen, s. S. 74. D ie ZStW . 58, S. 7 ge
brauchten Ausdrücke „Interessenschädigung“  und „Interessengefährdung“  
brauchen aber m. E. n ich t notwendig gerade auf den E r fo lg  des Handelns
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zwischen der tatbestandlichen Würdigung des Eingriffs selbst und der seiner 
Folgen. In  dieser Beziehung lassen auch die Entwürfe bis in  die neueste Zeit 
die erforderliche Deutlichkeit vermissen (dazu näher S. ii7 ff.) . Daß aber 
in der Tat nicht nur der sachgemäße ärztliche Heileingriff selbst, sondern 
auch alle seine zufälligen Folgen außerhalb der Tatbestände der Körper
verletzung und Tötung fallen müssen, ist für Schmidt der Kernpunkt der 
Untersuchungen des zweiten Abschnitts. Meine kurze Rechtfertigung11) der 
nämlichen Auffassung befriedigt ihn nicht ganz. Er schlägt deshalb einen 
neuen Weg der Begründung ein, den w ir nunmehr ins Auge fassen müssen. 
Der interessante, aber Wendungen- und windungenreiche Gedankengang ist 
der folgende:

1. „D ie rechtliche Bewertung kann nur an die soziale Sinnhaftigkeit des 
vom menschlichen W illen getragenen Verhaltens anknüpfen“  (S. 75 Anm. 29).

2. Diese soziale Sinnhaftigkeit des Verhaltens bestimmt sich einmal nach 
dem zweckgerichteten W illen des Handelnden12), zum andern aber „nach 
denjenigen Erfolgen, die soziale Erfahrung und die Anschauungen des sozialen 
Lebens im einzelnen Falle m it einer vom W illen gesteuerten Einwirkung auf 
das soziale Leben verbinden, selbst wenn diese Erfolge vom Bewußtsein nicht 
umfaßt . . . .  sind“  (S. 75 Anm. 29).

3. Von hier aus gesehen ist es „ in  den Fällen der glückenden Operationen 
evident, daß eine Maßnahme vorliegt, die uns in  keinem Augenblick dessen, 
was der sozialen Sinnbedeutung nach als Ganzes zusammengehört, einen 
Ansatzpunkt für eine Auffassung als .Körperverletzung' bietet“  (S. 76).

4. Dagegen stellt sich bei den mißglückenden Operationen folgende Frage: 
„Selbst wenn in concreto . . . .  Heiltendenz und sachgemäße Durchführung . . .  
nicht zu bezweifeln sind, läßt sich doch das eine nicht aus der Welt schaffen: 
durch ärztliches Handeln ist die Gesundheit eines Menschen geschädigt, ist

bezogen zu werden. W er eine ex ante falsche ärztliche Behandlung ins W erk 
setzt, schädigt und gefährdet d am it bereits körperliche Interessen. W e ite r: 
D ie Form ulierung, daß „e in  ä rztlicher E in g riff, der der Ü bung eines gewissen
haften Arztes entspricht, n ich t nu r außerhalb des Tatbestandes der K ö rpe r
verletzung, sondern eventuell (!) auch außerhalb des Tatbestandes der Tötung 
fä l l t “ , w ird  von Schmidt als zu zaghaft angesehen; dabei übersieht er jedoch, 
daß das „even tue ll“  n ich t ju ris tisch , sondern tatsächlich gemeint is t (nur wenn 
die ärztliche Operation lebensgefährlich oder sogar töd lich  ist, kom m t der T a t
bestand der Tötung in  Sicht. G ottlob  is t n ich t jeder ärztliche E in g r iff so be
schaffen) .

11) Da fü r  m ich in  ZS tW . 58 S. i f f .  die Frage der E inw illigung  im  Vorder
grund stand, habe ich den ärztlichen E in g r if f als Tatbestandsproblem nu r knapp 
behandelt; s. a. a. O. S. 11. E inen Satz, au f den es m ir  wesentlich ankom m t, 
fü h r t leider Schmidt in  seinem R eferat über meinen Gedankengang (S. 73/74) 
n ich t an: „Bedenken w ir, daß es sich bei der R echtm äßigkeitsbeurteilung nur 
handeln kann um die B eurte ilung eines Verhaltens nach seiner Q ua litä t im  Augen
b lic k  des Vollzugs, so erg ib t sich die N otw endigke it, die Folgen durch Verwand
lung in  E rw artungen gewissermaßen auf den M om ent des Handelns zu p ro 
jizieren. . . .“  (a. a. O. S. 9). Dieser Satz steht in  —  allerdings unausgesprochenem 
—  Zusammenhang m it meiner „K a u s a litä t als M erkm al der strafrechtlichen 
Tatbestände“  S. 52L und dam it auch im  Zusammenhang m it M . L . M üllers  
Theorie der R echtsw idrigkeit.

12) In  Paranthese: Von hier aus müßte doch Schmidt unweigerlich zur A n 
erkennung des sub jektiven Heilzwecks als fü r  den B egriff'des ärztlichen H e il
e ingriffs konstitu ierend gelangen.
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der Tod eines Menschen verursacht worden. Was berechtigt uns, bei der 
Erfassung der sozialen Sinnbedeutung des ärztlichen Verhaltens diese „Erfolge“  
unbeachtet zu lassen, sie also auch für die juristische Bewertung als unmaß
geblich zu erklären?“  (S. 77).

5. Die Lösung des Problems der mißglückten Operation setzt voraus 
eine Besinnung auf das, was mißglücken heißt. „M ißglückt die Operation, 
so ist entweder die Beseitigung des Krankheitsherdes nicht gelungen, oder 
die m it dem E ingriff in die Körpersubstanz heraufbeschworenen Gefahren 
sind nicht abgewendet worden, vielmehr haben sie sich in Gestalt einer gesund
heitlichen Schädigung oder des Todes des Patienten verw irklicht“  (S. 78). 
Gemäß dem Sinn von 4 sind die letzteren Fälle recht eigentlich problematisch. 
Indem aber hier die mißglückte Operation der sozia len  S innbedeutung 
nach N ich tabw endung  von schäd lichen  E rfo lg e n  bedeutet, „rückt 
das ganze Problem des mißglückenden ärztlichen Heileingriffs unter dem 
Gesichtspunkt der unechten Unterlassungsdelikte“  (näher hierzu S. 78ff.).

ö. „Überall da, wo jemand einen tatbestandsmäßigen Erfolg .nicht 
abgewendet' hat, w ird die Frage entscheidend, ob er eine Rechtspflicht zur 
Erfolgabwendung gehabt hat . . . “  „Tatbestandserfüllung“  stellt nur diejenige 
Nichtabwendung des tatbestandsmäßigen Erfolges dar, welche Verstoß gegen 
eine Rechtspflicht zur Erfolgsabwendung bedeutet“  (S. 80)13). „Daß der 
Arzt, der einen operativen Heileingriff vornimmt, die Rechtspflicht hat, von 
dem Patienten den Erfolg einer Gesundheitsbeschädigung und den Todes
erfolg abzuwenden, ist nicht zu bezweifeln“  (S. 81). Ob er aber diese Pflicht 
erfü llt hat, „das muß in dem Augenblick feststellbar sein, wo eben diese 
P flicht akut wird, also das in  die Zukunft wirkende Verhalten einzusetzen hat 
und durchzuführen ist.“  Diese Frage läßt sich also nicht danach beantworten, 
„ob der schädigende Erfolg (die Gefahrverwirklichung) tatsächlich aus
geblieben ist oder nicht. Eine Betrachtung lediglich ex post ist hier unrichtig“ 
(S. 81). Damit is t der Standpunkt ex ante als der richtige erwiesen.

Soweit mußten w ir über Schmidts Beweisführung berichten — nicht um 
einen Ersatz für die unerläßliche Lektüre des einschlägigen Abschnittes zu 
bieten, sondern um die Punkte herauszuheben, bei denen die eigene Stellung
nahme einsetzen soll.

Keine Bedenken habe ich, den beiden ersten Thesen Schmidts zuzu
stimmen. Insbesondere ist es richtig, daß für die soziale Sinnhaftigkeit des 
Verhaltens der Erfolg nicht außer Betracht bleiben darf. Doch würde ich hier 
gleich eine sehr wesentliche Einschränkung hinzufügen: Für die soziale Sinn
haftigkeit des Verhaltens kommt es (auch vor aller spezifisch juristischen 
Bewertung) nicht nur auf das „daß“  der Bewirkung des Erfolges im  Sinne der 
Bedingungstheorie, sondern auch auf das „w ie “  dieser Bewirkung im  Sinne 
der Typizität oder Adäquität14) an. Die abnorme rein zufällige Folge einer 
Handlung (bzw. Unterlassung) schließt sich m it dieser für eine sinnvolle

13) Schmidt schließt sich h ier an Nagler an. Siehe aber auch meine U n te r
suchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit S. 9/10.

u ) In  beachtenswerter Weise h a t diesen B egriff neuerdings Welzel, ZS tW . 
58 S. 5 i6 f f .  ve rm itte ls  des Begriffs der „sozialen Adäquanz“  weitergebildet. 
Andererseits da rf ich an dieser Stelle darauf hinweisen, daß die K r it ik ,  die Welzel 
S- 558/59 an der „überkom m enen M einung“  üb t, auch von m ir in  meinen U n te r
suchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit S. 277f., 343ff- und in  meiner 
K ausa litä t S. 52ff. geübt w ird.

27*



Betrachtung nicht zu einem sozial relevanten Verhalten zusammen15) und 
kommt damit für eine strafrechtliche Bewertung nicht in  Frage, ist also auch 
von dem gesetzlichen Tatbestand von vornherein nicht gemeint. Die Schwierig
keit des Problems des ärztlichen E ingriffs liegt freilich darin, daß schädliche 
Folgen einer Operation nichts Abnormes, rein ZufäUiges sind. Vielmehr 
kommt hier bereits die bekannte Kategorie des „erlaubten Risikos“  in Betracht, 
von der aber Welzel ganz m it Recht sagt, daß sie m it dem Adäquitätsgedanken 
in engster Beziehung steht16). Dann aber liegt es sehr nahe, wie nur adäquate, 
so auch nur das erlaubte Risiko überschreitende Erfolgsbewirkungen als 
sozial relevant anzusehen und dann weiter auch die ex ante-Betrachtung, 
die für die Adäquitätsbeurteilung als allein angemessen erwiesen ist, auch 
für das erlaubte Risiko der ärztlichen Operation zugrunde zu legen. Daß die 
ex ante-Betrachtung jedenfalls für die strafgesetzlichen Tatbestände als 
U n re ch ts typ e n  maßgeblich sein muß, habe ich im  Anschluß an M. L. 
Müller in meiner Kausalitätsschrift (S. 52—60) dargelegt: Sind die straf
gesetzlichen Tatbestände Unrechttypen17), so meinen sie rechtsnormwidriges 
Verhalten, insbesondere rechtsnormwidrige Erfolgsverursachungen. Die Rechts
norm kann aber „d ie Vermeidung des tatbestandlichen Erfolges nur nach 
Maßgabe derjenigen tatsächlichen Situation verlangen, die im Zeitpunkt und 
am Ort des Handelns oder Handelnsollens . . .  bekannt bzw. erkennbar war. 
Denn nur nach dieser Situation kann sich ein Mensch, der der Rechtsordnung 
gemäß bemüht ist, sorgfältig zu sein und den tatbestandlichen Erfolg zu 
vermeiden, richten. Daraus folgt, daß die Frage, ob sich jemand rechtswidrig 
verhalten . .. hat, nur unter Zugrundelegung derjenigen tatsächlichen Um
stände beantwortet werden kann, die „ex ante“  und am Ort der la t  . . .  
bekannt oder erkennbar waren . . . “  (Kausalität S. 55)- Diese Sätze gelten ohne 
weiteres auch für das ärztliche Verhalten, soweit es m it Bezug auf schädliche 
Folgen des Eingriffs ein Risiko in sich schließt. Sie stehen im Hintergründe 
des oben S. 418 Anm. 11 aus ZStW. 58 S. 9 zitierten Satzes. Vergleiche 
ich nun m it alledem die oben unter Z iff. 6 zitierten Ausführungen Schmidts 
und nehme ich noch hinzu Sätze wie die folgenden: „Wenn sich erst nach 
Ablauf aller Geschehnisse rechtlich sagen ließe, ob jemand, dem eine Rechts
pflicht zur Erfolgsabwendung, also zu einem sich in die Zukunft hinein aus
wirkenden Verhalten obliegt, eben dieser Rechtspflicht genügt, im  Sinne 
ihrer Erfüllung das Rechte getan hat, so stände es um das Recht als Hand
lungsrichtschnur schlecht . . .  Für den Arzt muß im Augenblick des Be
ginnes und während der Durchführung seines Handelns feststehen, ob er im  
Sinne der ihm obliegenden Rechtspflicht handelt oder nicht“  (Schmidt S. 81/82) 
— so finde ich, daß die Differenz zwischen Schmidt und m ir nur darin liegt, 
daß Schmidt speziell für die Unterlassung einen Gedanken betont, den ich für 
wesentlich allgemeiner halte. Nun hat es mich in der Tat überrascht, daß 
Schmidt die ex ante-Betrachtung auf die Rechtspflicht zur Erfolgsabwendung 
bei Unterlassungsdelikten beschränken zu wollen oder wenigstens nur auf dem 
Umweg über das Unterlassungsdelikt zu jener Betrachtung gelangen zu 
können scheint. Das kann ich m ir nur so erklären, daß gerade bei dem Unter

15) Das g ilt  gleichermaßen fü r  die glückende wie die m ißglückende Operation. 
Doch behandeln w ir  an dieser Stelle nu r die letztere, über die erstere s. unten.

16) Leg t man den Welzekchen B egriff der sozialen Adäquanz zugrunde, 
so is t das erlaubte R is iko ein Sonderfall dieser Adäquanz. Siehe ZStW . 58 S. 518.

17) Dieser Auffassung dü rfte  Schmidt zum mindesten n ich t ausgesprochen 
ablehnend gegenüberstehen. S. je tz t M ilitä rs tra fre ch t S. 47/48.
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lassungsdelikt der Zusammenhang zwischen Tatbestandsmäßigkeit, sozialer 
Sinnhaftigkeit und Rechtspflicht besonders deutlich zutage tr itt. Hat man 
sich aber einmal den Gedanken zu eigen gemacht, daß sich die strafrechtlichen 
Tatbestände als Unrechtstypen auf rechtsnormwidrige Erfolgsverursachungen 
beziehen, so versteht sich von selbst, daß Verhaltensweisen, die der P flicht 
zur Vermeidung des tatbestandlichen Erfolges vollauf genügen, nicht vom 
Tatbestand gemeint sein können und daß für die Frage jenes Genügens der 
Zeitpunkt und der Ort des Handelns, ja in gewissem Maße auch die persön
lichen Eigenschaften des Handelnden1 * * 18) maßgeblich sein müssen. Alles dies 
aber ohne Rücksicht darauf, ob ein Tun oder ein Unterlassen in  Rede steht, 
ob also die Vermeidung des tatbestandlichen Erfolges in  Gestalt der Unter
lassung eines verbotenen oder der Vornahme eines gebotenen Tuns zu ge
schehen hat19). Speziell für den ärztlichen Heileingriff ist also zu sagen: 
Wer das ex ante nach Zeit, Ort und Person Angebrachte in sachgemäßer 
Weise ausführt, handelt der P flicht zur Vermeidung der Erfolge der Körper-

1S) Schmidt n im m t h ier einen streng ob jektiven, d. h. das Sollen vom  per
sönlichen Können unabhängig stellenden S tandpunkt ein. Der A rz t, der eine 
O peration übern im m t, bezieht „e inen sozialen .Posten': er h a t je tz t fü r  Abwehr 
a ller in  B e trach t kommenden Schädigungen n ich t nach Maßgabe seiner subjek
tive n  E ins icht, seines sub jektiven Könnens, sondern m it demjenigen Aufw and 
von E ins ich t und Können einzustehen, den die medizinische Wissenschaft und
K u n s t bei einem, solche Operationen übernehmenden A rz t erwarten d a rf“  
(S. 83/84, vg l. ferner S. i6 4 ff. , lö g ff. , 173, 178f. ) . Das Problem lieg t sehr kom 
p liz ie rt. Im  allgemeinen w ird  man im  E ink lang  m it Schmidt sagen müssen, daß 
ein A rz t, der auf Grund persönlicher U nzu läng lichke it einen medizinischen Fehler
macht, rechtsw idrig  und tatbestandsm äßig handelt und zwar zum mindesten 
insofern, als er bei seiner U nzu läng lichke it die Behandlung n ich t übernehmen 
bzw. n ich t w eiterführen durfte . Is t  aber die Lage die, daß es r i c h t ig e r  ist, der 
A rz t handelt m it seiner begrenzten Le istungsfähigkeit als er ve rhä lt sich passiv
(ein Schiffsarzt n im m t auf hoher See eine unaufschiebbare B linddarm operation 
vor, fü r  die er technisch nu r ungenügend vorgebildet ist), so schränkt sich m. E. 
das’ Sollen nach dem Können ein, d. h. der A rz t is t ve rp flich te t zu tun , was in. 
seinen K rä fte n  s teh t; e r fü llt  er diese V erp flich tung, so handelt er tro tz  eines 
etwaigen medizinischen Fehlers nach der Übung eines gewissenhaften Arztes 
und darum  n ich t un ter Außerachtlassung der erforderlichen Sorgfalt, n ich t rechts
w id rig  und auch n ich t tatbestandsm äßig. Zweifelnd, aber doch schließlich ab
weichend Schmidt S. 170. Siehe im  übrigen Untersuchungen über Vorsatz und 
Fahrlässigkeit S. 3490.

19) Das Beispiel Schmidts S. 91 w iderlegt diese Auffassung n ich t: „W enn  
ein Erziehungsberechtigter einem Zögling eine Ohrfeige g ib t, die un te r norm alen 
Umständen eine angemessene Erziehungsmaßnahme ist, bei diesem Zögling aber 
Wegen seiner (unbekannt gewesenen) B lutereigenschaft zum Tode fü h rt, so 
sprechen w ir  von einer Tötung des Zöglings durch den Erzieher und fragen, 
ob dieser un te r Tötungsgesichtspunkten haften muß. W ir  werden aber n ich t im  
H in b lic k  auf die Interessenlage und die geringe W ahrschein lichke it eines solchen 
Erfolges . . . .  den ta tsäch lich eingetretenen E rfo lg  wegargumentieren können." 
W enn ein Unterschied zwischen diesem Falle  und dem Fa lle  des m ißglückten 
ärztlichen E ing riffs  besteht, so is t er n ich t der des Tuns und Unterlassens, sondern 
der, daß der Erzieher zum Unterschied vom  A rz t ein anderes Rechtsgut w ahrt 
als dasjenige, das er an g re ift. Aber es kann h ie rvon ganz abgesehen werden, da 
un ter den von Schmidt geschilderten Voraussetzungen fü r  m ich w irk lic h  der 
Tötungstatbestand fü r  die Ohrfeige e n tfä llt (vg l. meine K ausa litä t S. 550.) 
und zwar einerlei, ob man in  der Ohrfeige als solcher tatbestandsm äßig eine 
Körperverle tzung sieht oder n ich t.



Verletzung und der Tötung nicht zuwider (sondern im Gegenteil voll ent
sprechend), die unvermeidlicherweise riskierte und unglückseligerweise be
wirkte schädliche Folge des Eingriffes (Körperverletzung oder Tötung) ist 
jedenfalls nicht rechtswidrig bewirkt und darum vom Tatbestand als Unrechts
typus sinnvollerweise nicht erfaßt.

Ob die Verursachung einer derartigen schädlichen Folge durch positives 
Tun oder durch Unterlassung geschieht, erscheint von diesem Gesichtswinkel 
aus unerheblich. Nichtsdestoweniger ist dieser Unterschied in anderer Be
ziehung wichtig und interessant und soll darum hier nicht übergangen werden. 
Schmidt sieht gemäß These Z iff. 5 die Verursachung der schädlichen Folge 
einer medizinisch korrekten, aber mißglückten Operation stets als N icht
abwendung jener Folge und demgemäß als Unterlassung an. H ierfür beruft 
er sich auf den sozialen Sinn des ärztlichen Handelns. Den Rückgang auf 
diese Grundlage möchte ich an sich nicht anfechten. Sollen aber Tun und 
Unterlassen gerade ihrem sozialen Sinn gemäß scharf unterschieden werden, 
so muß man m. E. weiter zurückfragen, als es Schmidt tu t, der sich hier im 
wesentlichen auf eine natürliche In tu ition  stützen zu wollen scheint20). Einen 
festen Anhaltspunkt bietet die Tatsache, daß das Recht die Erfolgsverur- 
sachung durch Unterlassung21) m it größerer Zurückhaltung behandelt als 
die durch positives Tun22). Der herkömmlichen, auch von Schmidt akzep
tierten23) Auffassung gemäß, die w ir an dieser Stelle unbeanstandet zugrunde 
legen wollen, äußert sich diese Zurückhaltung darin, daß nicht jedes den 
Erfolg bloß bedingende, auch nicht jedes den Erfolg typisch bedingende, 
sondern nur das einer besonderen (wenn auch nur aus dem gesunden Volks
empfinden abgeleiteten) rechtlichen Erfolgsabwendungspflicht nicht genügende 
Unterlassen sozial und straftatbestandlich erheblich sein kann, während die 
soziale und rechtliche Erheblichkeit eines den Erfolg erfahrungsgemäß be
dingenden Tuns zum mindesten die Regel ist. Fragen w ir nach den G ründen 
dieses Unterschieds, die doch irgendwie in der Struktur des Tuns und Unter
lassens vorgezeichnet sein müssen, so liegen sie vorzugsweise in  folgenden 
drei Umständen:

a) Ziehe ich den Kreis der Verantwortung für das Unterlassen zu weit, 
so steigere ich den Kraftaufwand der Volksgenossen in einer der Sache selbst 
abträglichen Weise24). Denn „viele Köche verderben den Brei“ . Das g ilt 
noch ganz besonders dort, wo es gerade auf Konzentration und Kontinuität 
der Betreuung und Fürsorge ankommt. Wohin kämen w ir z. B., wenn w ir die 
Pflicht, für das körperliche Wohl und Wehe kleiner Kinder zu sorgen, nicht

20) Vgl. dessen Ausführungen S. 78f., i6 o f., wo die E rläu terung a n -B e i
spielen die scharfe begriffliche Abgrenzung v e r t r i t t .  V ie lle ich t steht auch im  
H in te rg rund  der Gedanke, daß „H e ile n “  soviel wie Abwenden von K ö rpe r
gefahren bedeutet. V ie lle ich t auch is t eine sprachliche Verwechslung im  Spiel: 
sowohl bei positiver Verursachung wie bei Verursachung durch Unterlassen is t 
der tatbestandliche E rfo lg  „n ic h t verm ieden“  worden. M it dieser „N ic h tv e r
meidung des E rfo lges" w ird  nu r zu le ich t die „N ich tabw endung des Erfolges“  
vertauscht, von welch le tz te rer nu r bei Verursachung durch Unterlassung die 
Rede sein sollte.

21) D ie folgenden Ausführungen beziehen sich dem Zusammenhang nach 
nur auf die unechten Unterlassungen. D ie echten Unterlassungen bleiben hier 
ganz beiseite.

22) H ierzu tre ffend Nagler, Ger.S. i n  S. 2off.
23) Siehe S. 80/81.
24) Hervorgehoben auch von Nagler S. 20.
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grundsätzlich auf die Eltern einschränken, sondern auf alle möglichen anderen 
m it den Kindern irgendwie in Berührung kommenden Menschen ausdehnen 
wollten?

b) Jene Steigerung des Kraftaufwandes bedeutet aber natürlich auch 
eine erhöhte Belastung für jeden einzelnen und damit nicht nur — was meist 
hervorgehoben w ird — eine Beschränkung seiner Freiheit, sondern vor allem 
auch ein Abziehen von anderen vielleicht wichtigeren Betätigungen. Bei jeder 
Erweiterung des Kreises der Pflichten zum Tun (die Kehrseite der erweiterten 
Verantwortung für Unterlassung!) besteht die Gefahr einer Fehlverlagerung, 
ja  womöglich einer Verwirrung der Kräfte des Einzelnen. Der tiefste Grund 
hierfür ist aber wiederum,

c) daß ich vieles unterlassen und nur weniges tun kann. Das Leben jedes 
Menschen stellt gewissermaßen eine Handlungslinie dar, bei der unendlich 
vieles links und rechts als nicht getan, als unterlassen hegen bleiben muß 
und darf und in jedem Augenblick ein und nur ein einziges Tun als zu voll
ziehend aüszuwählen is t25). Erfülle ich daher ein Verbot, so bleiben m ir 
noch unendliche andere Handlungsmöglichkeiten, während ich bei Erfüllung 
eines Gebotes dergestalt auf ein bestimmtes Tun eingeschränkt bin, daß 
unendliche andere Handlungsmöglichkeiten, an denen m ir vielleicht gelegen 
ist, für mich ausgeschlossen sind26). In  diesem und nur in diesem Sinne ist 
die Erfüllung von Verboten der geringere (weniger weitreichende) Verzicht 
als die von Geboten, während subjektiv, auf die Versuchung gesehen, die Dinge 
umgekehrt hegen können.

Ahe diese Erwägungen schließen logisch ein jene von Schmidt abgelehnte, 
der Sache nach herrschende Bestimmung des Unterschiedes von Tun und 
Unterlassen, die ich in meiner Kausalität (S. 29) folgendermaßen formuliert 
habe: Tun ist Energieeinsatz in einer bestimmten Richtung, Unterlassen als 
„etwas nicht Tun“  dagegen: Nichteinsetzen von Energie in  einer bestimmten 
Richtung. Gewöhnlich w ird statt dessen gesagt: Tun ist Vornahme einer 
Handlung, Unterlassen Nichtvornahme einer Handlung27). Demgegenüber 
w ill die eben wiedergegebene Bestimmung einerseits etwas bestimmter sein, 
andererseits eine zu große Enge des Verständnisses abwehren. „Energie“  
bedeutet hier nichts Physikalisches. Gemeint ist dasselbe, was der alltägliche 
Sprachgebrauch unter „Energie“  versteht: der w illkürliche Krafteinsatz. 
Dieser braucht dann aber nicht nach außen zu wirken28). Es gibt ja  auch

25) Diese Auswahl is t eventuell durch einen B eruf ganzheitlich determ in iert. 
D a m it hängt auch das von Schmidt m it Recht herangezogene Auf-dem -Posten- 
stehen zusammen, das fü r die Theorie der Unterlassung so w ich tig  ist.

26) E twas Ähnliches und doch n ich t genau dasselbe m ein t K iss in , D ie 
R echtsp flich t zum H andeln bei den Unterlassungsdelikten, 1933 S. 93, wenn 
er sagt, daß „d ie  Verhaltensformen, die der Gebotsnorm entsprechen, w e it 
weniger zahlreich sind als diejenigen, die der Gehorsam gegen die Verbotsnorm  
zu läß t“ . Es kom m t fü r  unseren Zusammenhang n ich t so sehr darauf an, welche 
Gestaltungsmöglichkeiten b e i der N orm erfü llung  selbst offen stehen (s. auch 
die nähere Ausführung von K iss in  a. a. O.), als von welchen H andlungsm öglich
ke iten der N orm erfüllende abgezogen w ird .

27) Vgl. z. B. K iss in  a. a. O. S. 2, Nagler a. a. O. S. 1 Anm . 1.
2S) Insow eit is t Schmidt u. a. zuzustimmen, wenn sie gegen die Id e n t if i

zierung des Tuns m it der Körperbewegung polemisieren; s. Schmidt S. 79. 
Andererseits is t nach a u ß e n  w irkende Energie na tü rlich  im m er als K ö rpe r
bewegung bemerkbar. Ü ber das äußere Unterlassen s. die nächste Anm .



nach innen gerichtete Energie: ein Sichzusammennehmen, Gespanntsein, 
Nachdenken usw. Unter allen Umständen ist (im Einklang m it Kissin und 
Nagler) der Begriff der Unterlassung relativ und transitiv zu verstehen29). 
Insoweit kommen w ir um die „erwartete“  oder besser (weil neutraler): um 
die „hinzugedachte" positive Handlung, die unterlassen wird, nicht herum30). 
Diese „gedachte“  Handlung braucht nur nicht gleich als rechtlich geforderte 
vorgestellt zu werden31). Der Begriff der Unterlassung ist nicht logisch 
abhängig von der Norm, sondern umgekehrt: der Begriff der Norm ist logisch 
abhängig vom Begriff des Verhaltens überhaupt und der Unterlassung im 
besonderen. Denn die Norm ist Forderung menschlichen Verhaltens und je 
nachdem, ob diese auf aktiven Energieeinsatz oder auf dessen Unterlassung 
geht, Gebot oder Verbot32).

Auf Grund dieser Begriffsbestimmung ist nun aber zu sagen: Die miß
glückte Operation ist ihrem Wesen nach nicht notwendig Unterlassung der 
Erfolgsabwendung, wie Schmidt behauptet. Entscheidend scheint m ir hier der 
Satz zu sein: „M ißglückt die Operation, so ist entweder die Beseitigung des 
Krankheitsherdes nicht gelungen, oder die m it dem E ingriff in die Körper
substanz heraufbeschworenen Gefahren sind nicht abgewendet worden“  (S. 78). 
Natürlich kann bei Verursachung von besonderen Schäden im Einzelfalle 
auch einmal von einer Nichtabwendung dieser Schäden durch wirkliche Unter
lassung gesprochen werden. Nämlich dann, wenn bei oder nach der Operation 
Energieeinsatz zur Abwendung der Gefahren unterblieben ist (doch wird 
diese Unterlassung meist pflichtw idrig sein, was der Schmidtschen Voraus
setzung widerstreitet). Regelmäßig w ird es aber so sein, daß die positiven 
operativen Maßnahmen (die Narkotisierung, die Beibringung der Schnitt
wunden) die besondere Gesundheitsschädigung oder den Tod des Patienten 
verursacht haben, ohne daß im geringsten weitere Gefahrabwendungsmaß
nahmen als die tatsächlich ergriffenen in Frage kommen. Hier hat sich nach 
meiner Meinung ein m it der Operation verbundenes erlaubtes Risiko ver
w irklicht, ohne daß das Problem des Unterlassungsdelikts überhaupt in Sicht 
käme, und zwar auch nicht etwa in der Gestalt, daß der vor juristische soziale 
Sinn des ärztlichen Verhaltens Nichtabwendung des Erfolges wäre. Durch 
positives Tun ist der Schaden verursacht worden, aber da das ex ante Richtige 
getan wurde, so ist er nicht rechtswidrig und also auch nicht tatbestands
mäßig verursacht worden. Schmidt hat selbstverständlich recht, wenn er es 
für sinnwidrig erklärt, die Todesverursachung durch mißglückte Operation 
auf eine Stufe zu stellen m it der Todesverursachung durch den Messerstecher 
oder Heckenschützen (S. 78). Aber der Unterschied liegt nicht darin, daß im 
letzteren Falle dem „sozialen Sinne“  nach Verursachen durch positives Tun, 
im ersteren Falle Unterlassung der Abwendung des drohenden Erfolges vorliegt, 
sondern darin, daß hier m it erlaubtem Risiko ex ante richtig gehandelt wird, 
dort dagegen nicht. Auch das Fliegengiftbeispiel (S. 79) überzeugt mich nicht. 
Der Mutter, die beim Säubern der Wohnung ein offenes Gefäß m it Fliegengift 
auf die Erde stellt und es dadurch möglich macht, daß ih r zweijähriges Kind

29) Insow eit is t es wieder rich tig , das Unterlassen n ich t der Körperruhe 
gleichzuachten is t; s. Schmidt a. a. O. Bei stärkster äußerer Energieentfa ltung 
und Körperbewegung kann ich n ich t nu r nach innen, sondern auch nach außen 
etwas bestimmtes unterlassen.

30) Vgl. z. B. Mezger, Lehrbuch § 16 (im  Anschluß nam entlich an Kollmann).
31) Ebenso Mezger a. a. O.
32) A usführlicher h ierzu: Mschr. K rim Psych. 24, 1933 S. 237ff.

424 M onatsschrift f. K rim ina lb io log ie  u. S trafrechtsreform  ^939, H . 9



1939, H . 9 Sprechsaal 425

von dem G ift m it der Folge schwerer Gesundheitsbeschädigung trin k t, machen 
w ir allerdings den Prozeß wegen Nichtabwendung des tatbestandsmäßigen 
Erfolges durch Unterlassung von Vorsichtsmaßnahmen, aber nur, wenn und 
soweit das positiv eTun (das Auf-die-Erde-stellen des Giftes beim Säubern) 
erlaubtes Risiko war. Hier bleibt dann die Verursachung des Todes durch 
dieses positive Tun, die bloß auf den natürlichen Bedingungszusammenhang 
gesehen vorliegt, sozial und juristisch außer Betracht, und es erhebt sich 
nur noch die Frage nach der Verursachung des Todes durch die unterlasse
nen Vorsichtsmaßnahmen (Wiederentfernung des Giftes nach Benutzung 
usw.).

Was diese Frage der V erursachung durch Unterlassung betrifft, so hält 
Schmidt sie durch seine soziale Auffassung von der Unterlassung für über
wunden. „Denn daß ein Verhalten, das unser Verstand als ein .Nichtabwenden 
eines Erfolges' sinngemäß begreift, für die Denkformen eben dieses Verstandes 
sich als ein für den E in tritt des Erfolges kausales darstellt, sollte über jeden 
Zweifel erhaben sein“  (S. 86). In  Abweichung vom RG. und von der herr
schenden Lehre33) hält es Schmidt für möglich, ohne Rückgang auf die „hinzu
gedachte“  konkrete positive Handlung die Kausalität der Unterlassung fest
zustellen: „Es kommt bei diesem Auffassen des sozialen Sinnes eines Verhaltens 
noch gar nicht auf die Frage an, durch welches bestimmt geartete Tätig
werden praktisch eine Erfolgsabwendung im gegebenen Falle etwa möglich 
gewesen wäre“  (S. 85). M. E. unterliegt Schmidt hier einer Täuschung. Ein 
Arzt habe sachgemäß eine objektiv indizierte Operation durchgeführt, im 
Anschluß an die sich Blutungen einstellen, die zum Tode des Patienten führen. 
Hier sind von Rechts wegen zwei Fragen zu prüfen: 1. Kamen vom Stand
punkt der medizinischen Wissenschaft ex ante gesehen irgendwelche Maß
nahmen zur Stillung der Blutung in  Frage? 2. Hätten vom Standpunkte 
ex post (nach dem, was z. B. der Sektionsbefund ergibt) jene M itte l aller 
Wahrscheinlichkeit nach die Blutung zum Stehen gebracht? Nur wenn diese 
beiden Fragen m it ja  beantwortet werden können, darf man sagen, daß der 
Arzt, falls er die M itte l nicht angewendet hat, durch diese Unterlassung den 
Erfolg nicht abgewendet hat. Was Schmidt nun irreführt, ist dies, daß er 
seiner an sich nicht zu beanstandenden Voraussetzung gemäß nur auf die Fälle 
blickt, in denen der Arzt seine P flicht erfü llt hat, also im Beispielsfalle die 
M itte l zur Stillung der Blutung angewendet hat. Demgemäß stellt sich für 
ihn die Sachlage so dar, daß der Arzt trotz allen korrekten Bemühens den 
schlimmen Erfolg „n ich t abgewendet hat“ , woraus folgt, daß die N icht- 
Abwendung des Erfolges feststeht, auch ohne daß erst die Frage zu prüfen ist, 
°b „bei sachgemäßer und rechtzeitiger ärztlicher Behandlung eine an Sicher
heit grenzende Wahrscheinlichkeit für die Rettung oder doch die Verlängerung 
des Lebens bestanden hätte“  (RG.!)34). Die V erursachung durch Unter-

33) der nun auch Nagler a. a. O. S. 7off. w ieder b e itr it t .
34) In  einem B rie f an m ich fü h r t Schmidt aus: M it der herrschenden A u f

fassung „k o m m t man doch gerade in  dep Fällen in  die Brüche, wo derjenige, 
der den E rfo lg  tatsächlich n ich t abgewendet ha t, seiner E rfolgsabwendungspflicht 
dennoch durchaus genügt hat, da er alles von ih m  der Sache nach zu Verlangende 
getan hat. Was is t denn dann das .E twas' ? Soll dann überhaupt gar n ich t mehr 
v °n  einem Unterlassen gesprochen werden können? Das müßte die Folge sein 
und ginge ja  v ie lle ich t auch, nu r fände ich es n ich t rich tig . . . . "  H ierzu is t zu 
bemerken: W o tro tz  P flich te rfü llun g  der E rfo lg  n ich t abgewendet wurde, lieg t 
ln  der T a t keine Unterlassung vo r und noch weniger eine Verursachung des
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assung wird selbstverständlich nur dort zum selbständigen Problem, wo eine 
pflichtwidrige Unterlassung vorliegt. Dann kann sie aber nur auf dem Weg 
über die hinzugedachte Handlung festgestellt werden, wenn sie nicht über
haupt als Tatbestandselement preisgegeben werden soll, worauf m ir allerdings 
die Ausführungen Schmidts schließlich hinauszulaufen scheinen: der Arzt, 
der im Beispielsfalle die ex ante indizierten M itte l zur B lutstillung anzu
wenden versäumt hat, hätte dann den Todeserfolg unter pflichtw idriger 
Nichterfüllung seiner Handlungspflicht „n ich t abgewendet“ , auch wenn der 
Sachverständige im Prozeß erklären muß, der nachträgliche Befund habe 
ergeben, daß die Anwendung jener ex ante gebotenen M itte l im  konkreten 
Fall doch nichts mehr geholfen hätte.

Schmidt versucht, seine Stellungnahme zur Kausalitätsfrage noch durch 
einige polemische Ausführungen zu festigen:

1. „W er auf das konkret nicht vorgenommene Tun abstellt, hat sich von 
der falschen Auffassung, daß es bei der Kausalität auf Kraftwirkungen an
komme, noch nicht frei gemacht“  (S. 88 Anm. 60).

2. Durch das Operieren m it der hinzugedachten Handlung bekommt 
„die Kausalitätsfrage . . .  fü r den Bereich der unechten Unterlassungsdelikte 
einen ganz anderen Gehalt als bei den Tatbestandserfüllungen durch positives 
Tun“  (S. 87, s. dort die nähere Ausführung, die hier vollständig zu zitieren 
z ^  weit, führen würde).

3. Das aber hängt m it folgendem zusammen: „.Unterlassung' ist dem 
Reichsgericht nicht das Gesamtverhalten in seiner sozialen Sinnbedeutung 
als .Nichtabwenden des Erfolges', sondern eine ganz bestimmte, vom Täter 
nicht vorgenommene Betätigung des konkreten Falles“  (S. 86).

Zu diesen Einwendungen ist zu sagen:
Zu 1: Wenn N ichteinsatz von Energie (die ex post gesehen den gesetz

mäßigen Ablauf der Veränderungen zum schlimmen Erfolge hin ausgeschlossen 
hätte) als kausal angesehen wird, so kann unmöglich davon gesprochen werden, 
daß es hier noch bei der Kausalität auf Kraftwirkungen ankomme. Die gedank
liche Verbindung einer negativen Größe m it dem Erfolg ist nur von dem 
Standpunkt möglich, daß Kausalität nicht Kraftw irkung ist.

Zu 2: Die Kausalitätsfrage ist vom Standpunkte der Bedingungstheorie 
in  der Grundstruktur die gleiche für Tun und Unterlassen, auch und gerade 
wenn man von der reichsgerichtlichen Formulierung der Bedingungstheorie 
ausgeht35). Ein Verhalten ist für den Erfolg kausal, wenn es nicht weggedacht 
werden kann, ohne daß auch der Erfolg (in seiner konkreten Gestalt) entfällt. 
Das Verhalten, das weggedacht werden muß, ist beim positiven Tun ein ganz 
bestimmter, konkreter Energieeinsatz, es ist beim Unterlassen die Negation 
eines solchen; denke ich diese letztere Negation weg, so gelange ich nach dem 
Grundsatz „duplex negatio est affirm atio“  zur hinzugedachten Handlung, 
die also vollkommen sinnidentisch ist m it der weggedachten Unterlassung.

Erfolges d u rc h  Unterlassung. W enn man hier m it Schmidt von,,N ichtabw endung 
des Erfolges“  sprechen w ill, so muß man sich k la r darüber sein, daß diese „N ic h t
abwendung“  n u r der Ausdruck fü r  die M achtlosigke it des Menschen is t und n ich t 
fü r  die sozial sowie rechtlich  a lle in  in  Frage kommende „E rfo lgsverursachung 
durch Unterlassen“  (s. Schmidt selbst S. 85 M itte ).

35) Daß ich diese Form ulie rung n ich t einm al b illige, soll im  folgenden außer 
B e trach t bleiben. Siehe dazu: D ie K a u sa litä t als M erkm al der strafrechtlichen 
Tatbestände S. 13f f .
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Dort wie hier w ird auch „die Kausalitätsfrage auf einen hypothetischen 
Geschehnisablauf bezogen“  (Schmidt S. 87). Denn im einen Falle wird gefragt: 
was wäre ohne das Tun geschehen? Im  anderen Falle: was wäre ohne das 
Unterlassen, d. h. also bei Vornahme des unterlassenen Tuns geschehen? 
Beidesmal ist das hypothetisch Festgestellte m it dem w irklich Geschehenen 
zu vergleichen36). Nur praktisch besteht ein Unterschied: Der hypothetische 
Geschehnisablauf zum konkreten Erfolge hin ist bei Wegdenken eines einzelnen 
Energieeinsatzes regelmäßig leichter zu konstruieren als bei Hinzudenken 
eines solchen. Daher auch im letzteren Falle die vom Reichsgericht als ge
nügend angesprochene „an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit“  des 
vermuteten Verlaufs37).

Zu 3: M it Schmidt bin ich der Ansicht, daß menschliches Verhalten in 
seiner Gesamtheit, den Erfolg einbegriffen, sozial und rechtlich zu deuten ist. 
Andererseits ist bei der rechtlichen Würdigung die Aufgliederung des konti
nuierlichen Verlaufs in die einzelnen Handlungen und Unterlassungen, deren 
jede auf ihren rechtlichen W ert zu untersuchen ist, nicht zu umgehen. Soll 
diese Aufgliederung nicht zur lebensfremden Isolierung der einzelnen Stadien 
werden, so muß stets der Zusammenhang des einzelnen m it dem Gesamt
verlauf und insbesondere dem Erfolg im Auge behalten werden. Bei diesem 
Verfahren kann ich dann wieder gleichermaßen das Tun und das Unterlassen 
sowohl für sich wie auch in seinem Zusammenhang m it dem Ganzen und dem 
Erfolge betrachten. Tue ich das letztere, so ersteht speziell beim Unterlassen 
die Figur der „Nichtabwendung des Erfolges“ , die ich also keineswegs ver
leugnen, sondern nur streng auf die w irklich ursächliche Unterlassung konzen
trieren w ill. Hat in  unserem obigen Beispielsfalle der A rzt die Anwendung 
blutstillender M itte l unterlassen und wäre durch diese Anwendung der Kranke 
gerettet worden, so ergibt sich der soziale Sinnzusammenhang: durch N icht
anwendung gebotener Abwehrmaßnahmen ist der Todeserfolg bewirkt worden, 
also ist der Tatbestand der Tötung durch Nichtabwendung des Todeserfolges 
verw irklicht worden.

Noch tiefer auf die „Kausalprobleme“  einzugehen, verbietet der Rahmen 
dieser Abhandlung. Wie heikel hier alles ist, beweist der berühmte Novokain
fall, den auch Schmidt an zwei Stellen (S. iö if f .,  200ff.) in Angriff nimmt, 
ohne seine Problematik voll auszuschöpfen. Denn so richtig es ist, daß hier 
der Kausalzusammenhang nicht geleugnet werden darf, weil das ex ante 
richtigerweise zu verwendende Novokain, an dessen Stelle fehlerhafterweise 
das tödliche Kokain angewendet wurde, höchstwahrscheinlich (ex post) auch

36) Vgl. schon K ausa litä t S. 18. U n rich tig  is t es, wenn Schmidt sagt: beim 
Unterlassen werde von der herrschenden Lehre „d ie  Kausalitä tsfrage n ich t etwa 
auf das vom  Tä te r ve rw irk lich te  Verhalten . . . .  bezogen, v ie lm ehr au f die vom  
Täter gar n ich t vorgenommene Betätigung, die den E rfo lg  hä tte  verh indern 
müssen“  (S. 86; s. auch S. 87 M itte ). D ie Frage nach dem, was bei Vornahme 
des unterlassenen Tuns geschehen wäre, is t ebenso nu r Z w is c h e n fra g e ,  wie 
die Frage, was bei Unterlassung des vorgenommenen positiven Tuns (auf Grund 
der übrigen Antezedentien) geschehen wäre. Das Z ie l der K ausa litä tsprü fung 
lst  auch bei der Unterlassung die E rm itte lu n g  dessen, ob das „v e rw irk lich te  
Verha lten“  in  kausaler Beziehung zum tatbestandlichen E rfo lge steht. Dieses 
Verw irk lich te  Verhalten is t im  Falle der Unterlassung eben diese selbst. W irk lic h  
Tann auch ein „e tw as-n ich t-T un “  sein.

37) Siehe hierzu auch Nagler S. 72 Anm . 129.



den Tod bewirkt hätte38), so richtig hat doch das Reichsgericht empfunden, 
daß es ungerecht wäre, den Arzt in  diesem Falle wegen vollendeter Tötung 
zu strafen. Den richtigen Gesichtspunkt zur Begründung dessen liefert das 
Tatbestandsmerkmal der Gefahr Verwirklichung, das selbständig neben der 
Kausalität steht39).

Verwandt, aber nicht zu verwechseln m it diesen Fällen eines ex ante 
fehlerhaften, aber seine spezifischen Gefahren nicht verwirklichenden ärzt
lichen Verhaltens sind die Fälle eines ex ante fehlerhaften, aber ex post un
schädlichen Verhaltens, die Schmidt einmal kurz stre ift (S. 84 unten), deren 
nähere Betrachtung aber lohnend ist, weil sie auf das Gesamtproblem des 
ärztlichen Heileingriffs zum Schluß noch ein eigentümliches Licht werfen. 
Im  M ittelpunkt der bisherigen Analyse stand der Fall, daß der A rzt ex ante 
korrekt handelt, wenn auch m it unglücklichem Ausgang. Wie steht es nun 
in  dem umgekehrten Fall: der Arzt handelt ex ante fehlerhaft, aber m it 
glücklichem Ausgang? Schmidt sagt a. a. O.: „Wenn der Erfolg tatsächlich 
abgewendet ist, w ird der Beweis, daß seitens des Handelnden eine der Erfolgs
abwendungspflicht entsprechende Tätigkeit entfaltet worden ist, als geliefert 
angesehen werden dürfen.“  Er behandelt das Problem also als Beweisproblem. 
M. E. liegen die Dinge komplizierter. Man w ird zwei Fälle unterscheiden 
müssen. Es kann einmal sein, daß eine unter allen Umständen fehlerhafte 
Behandlung über den bloßen körperlichen E ingriff hinaus keinen weiteren 
Schaden anrichtet, sondern zufällig einen guten Ausgang nimmt. Eine solche 
Behandlung ist und bleibt als solche tatbestandsmäßige Körperverletzung40). 
Es kann aber auch zum andern sein, daß eine Behandlungsweise, die nach 
dem bisherigen Stande der Wissenschaft ex ante beurteilt nicht ̂ angezeigt 
war, durch ihren glücklichen Ausgang als r ic h tig  gerechtfertigt wird. Dieser 
letztere Fall interessiert hier noch. Wollten w ir Prinzipien zu Tode hetzen, 
so müßten w ir erklären: Da für die Würdigung des ärztlichen Eingriffs unter 
allen Umständen der Standpunkt ex ante maßgebend sei, so könne zwar in 
diesem Fall nicht von einer im Enderfolg schädlichen und in so w e it ta t
bestandsmäßigen Handlungsweise die Rede sein, wohl aber habe es sein 
Bewenden bei der in dem ärztlichen E ingriff als solchem liegenden Körper -

38) Schmidt berücksichtig t m. E. w iederum  n ich t die Verschiedenheit der 
U rte ile  ex ante und ex post, wenn er •— insbesondere gegen Mezger ausführt , 
wenn N ovoka in  m it  vö llige r oder annähernder S icherheit tö d lich  gewesen sei, 
so sei es eben n ich t m ehr gebotenes richtiges M itte l gewesen. D er F a ll is t doch 
w ohl so zu deuten: ex ante gesehen w ar N ovoka in  ind iz ie rt, seine tödliche 
W irku n g  auch n ich t so wahrscheinlich, daß n ich t das m it ihm  gegebene R isiko 
e rlaub t gewesen- wäre; aber ex post gesehen is t zu erkennen, daß N ovokain  
höchstwahrscheinlich ebenso töd lich  gew irk t hä tte  w ie das K oka in . K ausa litä t 
lie g t nach der Form el der condicio sine qua non dennoch vor, w eil man sich nur 
das K oka in  wegdenken, n ich t das N ovoka in  s ta tt dessen hinzudenken darf. 
U m  die V e rw irrung  v o ll zu machen, sp ie lt auch noch eine tatsächliche U nk la rhe it 
herein: der V orderrich ter konnte gar n ich t feststellen, daß N ovokain  ex post 
ebenso schädlich gewesen wäre wie K o ka in ; er rechnet nu r m it der M öglichke it 
dessen. Von dieser übrigens vie ldeutigen K o m p lika tio n  w ird  h ier ganz abgesehen.

39) Vgl. K ausa litä t S. 61 ff., insbesondere S. 66f. In fo lge  eines m ir heute 
n ich t m ehr erklärlichen, v ie lle ich t durch Exner, Frankfestgabe 1 S. 583 unten, 
veranlaßten Versehens habe ich le ider den S tandpunkt des Reichsgerichts auf 
S. 13 Anm . 1 daselbst falsch wiedergegeben.

40) In  diesem Sinne muß auch die oben S. 418 m itge te ilte  These Z. 3 Schmidts 
eingeschränkt werden, was aber w ohl seiner eigenen Ans ich t entspricht.
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Verletzung. Aber Kohlrausch hat schon einmal erklärt (ZStW. 52 S. 390): 
„Es geht nicht an, den Arzt zu bestrafen, obwohl sein E ingriff glückte und 
den Patienten gesünder machte, als er war, nur weil die Operation nicht der 
Übung eines gewissenhaften Arztes entsprach, vielmehr der Operateur Glück 
hatte oder mehr wagte," als ein .gewissenhafter A rzt“ '. Wohl bleibt es dabei, 
daß man sich in dem rechtlichen U rte il über eine Behandlungsweise, die der 
Übung eines gewissenhaften Arztes e n ts p ric h t, durch einen ungünstigen  
Ausgang nicht beirren lassen soll41). Zeigt aber der glückliche Ausgang eines 
bis dahin für verfehlt erachteten Eingriffs nachträglich dessen R ichtigkeit4 ), 
so muß die frühere schlechtere Erkenntnis vor der späteren besseren kapitu
lieren, wenigstens insofern, als die Annahme einer objektiven Körperver
letzung ausscheidet43). Logisch zu rechtfertigen ist dieses Ergebnis m. E. 
nicht. Weder handelt es sich um eine Kausalfrage, da ja  nicht die Wirkungen 
des Eingriffs in  Rede stehen, sondern dessen Beurteilung selbst als einer 
Körperverletzung. Noch kann geleugnet werden, daß ex ante der ärztlichen 
Regel und der Rechtsnorm zuwider der E ingriff vorgenommen wurde, der 
also eigentlich als tatbestandsmäßige Körperverletzung angesprochen werden 
müßte. Es handelt sich um einen Einbruch des irrationalen Rechtsbewußtseins 
in  unsere scheinbar logisch sauber zu bewältigende Materie. Trösten w ir uns 
damit, daß .wir auch in den großen Dingen der P olitik und Strategie eher 
bereit sind, jemandem, der etwas nachträglich gesehen Unheilvolles getan hat, 
einzuräumen, daß er das in seiner Situation Richtige getan hat (Grouchys 
Gehorsam bei Waterloo), als zu dulden, daß dem kühnen aber erfolgreichen 
Genie entgegengehalten wird, es habe eigentlich von seiner Situation aus 
anders handeln müssen44).

W a r uns das B uch  von  Eberhard, Schmidt als Anregung, nach Herzenslust 
in  logischer Strenge D o g m a tik  zu üben, hochw illkom m en, so gem ahnt uns 
dieser Ausklang unserer B e trach tung  w ieder daran, niemals den Zusammen
hang m it  den le tz tlic h  irra tio n a le n  W eisungen unseres ursprünglichen Rechts
em pfindens abreißen zu lassen.

41) U nd zwar ohne Unterschied, ob der ungünstige Ausgang nu r ein „z u 
fä llige r“  is t oder sich die Behandlungsweise selbst n u n m e h r  als problem atisch

en thü llt.D a ^  aUe denkbaren Kom binationen an dieser Stelle behandeln
können, lassen w ir  den weiteren Fa ll, daß die nach der E rkenntn is  zur Z e it der 
T a t ex ante fü r  falsch erachtete, nach heutiger E rkenntn is  dagegen fü r  rich tig  
gehaltene Behandlung dennoch „z u fä llig “  m ißg lückt is t, außer B etracht. M. E. 
is t auch h ier n ich t Körperverletzung anzunehmen. Wegen der Erfolgsverursachung
vg l. K ausa litä t S. 63ff. , . . . „  .,

« i  E ine Frage fü r sich b le ib t, ob im  H in b lic k  auf einen tro tz  a ller H e il-
absicht übrigbleibenden Eventualvorsatz der Schädigung oder gar Tötung
V e r s u c h  anzunehmen ist. . , . , TT,  „

Das U rte il des späteren Kaisers F ried rich  I I I . : „B ism a rck  ha t uns groß 
und m ächtig gemacht, aber . . .  ich beharre noch heute fest auf der Ansicht, 
daß Deutschland ohne B lu t und Eisen a lle in m it seinem guten Rechte moralische 
Eroberungen machen und einig, fre i und m ächtig  werden konnte . . .  Der kühne, 
gew alttä tige Junker h a t es anders gew ollt“  (P rop y lä en -W eltgeschichte, Bd. 8, 
1930 S. 159/60) w ird  w ohl überwiegend als ph ilis trös Ablehnung erfahren.



43» M onatsschrift f. K rim ina lb io log ie  u. S trafrechtsreform  1939, H . 9

Gedanken zum Problem der Homosexualität.
2. M itteilung.*)

Von Prof. Dr. med. H. B ü rg e r-P rin z  in Hamburg.

Die Bearbeitung weiteren Materials gibt Anlaß zu einigen Überlegungen. 
Es handelte sich unter anderem um Dutzende von Homosexuellen aus insularen 
Verhältnissen, also um ein Material, das sehr selten sein dürfte.

Durch die Eigenart des Ortes wurden die inneren Beziehungen, das 
„sexuelle Myzel“  in seltener Weise durchschaubar; dadurch, daß jeder jeden 
kannte, auch kontrollierbar, und die teils auf Jahrzehnte zurückgehende 
Geschichte der sexuellen Beziehungen darstellbar. Es blieb für Lüge kaum 
noch Raum.

Die Lüge, in weiterem Sinne die Selbsttäuschung, spielen kaum je eine 
solch gewichtige Rolle wie im Zusammenhang m it sexuellen Fragen, das ist 
eine alte Erfahrung. Es ist hier nicht der Ort den zweifellos wesentlichen 
Gründen und Bedingungen dieser als allgemein menschlich anzusprechenden 
Verhältnisse nachzugehen. Es genügt, anzuerkennen, daß sich so nirgendwo 
m it einander verflechten, das, was war und ist m it dem, was sein und 
gewesen sein möchte und dem was sein sollte. Dabei brauchen die Deutung 
und Darstellung, die einzelnen Erlebnissen wechselnd gegeben werden, durch
aus nicht immer Lüge in  strengem Sinn darzustellen. Sinnsuche, Ratio
nalisierung und reflexmäßige Abschiebung des Nichttragbaren durchmengen 
sich oft in  kaum durchschaubarer Weise.

Man sollte im Zusammenhang m it den Problemen, die die Homosexualität 
vor allem forensisch aufgibt, zunächst nicht von Homosexualität sprechen, 
sondern lediglich von gleichgeschlechtlicher Betätigung. M it der Verwendung 
des Begriffs der Homosexualität gleitet man sofort in  das alte Schema: an
geboren oder erworben. Und im Umkreis der Probleme scheint nichts wichtiger 
zu sein, als sich von jedem Schema einmal radikal zu lösen, und sich ein 
völlig freies Blickfeld zu schaffen, um die Dinge ganz von Neuem zu sehen. 
Erst wenn man sich das Blickfeld freigemacht hat, besteht die Gewähr, daß 
die frühere „Bilderbogen-Sexualpathologie“  hinter dem Betrachter zurück
bleibt. Die Analyse einzelner Sprechstundenfälle oder die Erfahrungen 
früherer Jahre an homosexuell gewordenen Männern helfen nicht weiter, 
sondern verleiten nur zu vorgefaßten Meinungen und Urteilen, m it denen man 
der ganzen Problemlage, wie sie sich heute aufrollt, nicht gerecht werden 
kann. Es bedeutet dies nicht Ehrfurchtslosigkeit gegen Forscher, die sich 
früher schon m it dem Fragenkomplex auseinandersetzten. Es ist selbst
verständlich, daß bei Problemen, die so a lt sind wie die in  Rede stehenden, 
fast alles Denkbare schon einmal irgendwo gesagt ist. Entscheidend ist, daß 
sich die Situation, aus der heraus die Problematik betrachtet wird, und in 
der die Frage auftaucht, gewandelt hat, so daß vieles von dem, was die letzten 
Jahrzehnte an wissenschaftlicher Arbeit brachten, über Bord gehen muß, da 
es allzu eindeutig von ganz bestimmten Zeitumständen und Tendenzen abhing. 
Verpflichtend sind aus neuerer Zeit vor allem die Arbeiten von von Gebsattel, 
dessen weit ausgreifende Versuche von der Analyse des Einzelfalles zu wesens
bestimmenden Kategorien zu kommen, den Anspruch erheben können, auf 
sexualpathologischem Gebiet zu anthropologischen Gesichtspunkten durch

*) Siehe diese Ztschr. Jahrg. 29 H . 7.
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zudringen. Gerade in diesem Problemkreis ist unter anderem die Frage nach 
dem Niveau, auf dem gedacht und beobachtet oder zu dem vorgedrungen 
wird, die wesentlichste neben der anderen nach der Größe des Gesichtskreises.

Die psychologische Verfassung des Lustboys ist ebensowenig entscheidend 
für das ganze Problemgebiet wie die Analyse des ästhetisierenden Jünglings. 
Auch „w irkliche" und Gelegenheits- oder Nothomosexualität von vorneherein 
zu trennen, mag unter anderen Umständen praktisch sein, erscheint m ir aber 
hier untunlich, da der B lick auf die Gesamtheit der Erscheinungen gewahrt 
werden soll.

Des weiteren g ilt es, alle Vergleichsmöglichkeiten zu anderen historischen 
Zeitabschnitten, wie z. B. den immer wieder berufenen griechischen K u ltu r
verhältnissen, vorerst einmal völlig beiseite zu lassen. Durchschauen w ir die 
Problemlage je tzt und heute noch nicht, so kann jeder Vergleich nichts nützen, 
sondern nur schaden; denn woher soll die Gewißheit kommen, daß nicht 
Unvergleichbares verglichen wird?

Wieviele Bedingungen, die uns zunächst noch nicht einsichtig sind, 
mögen hinzukommen, um in anderen Ländern und zu anderen Zeiten das 
Problem anders sehen und werten zu lassen! Es handelt sich aber für uns um 
die Problematik, wie sie je tzt und hier ist.

Auch die Einbeziehung der weiblichen gleichgeschlechtlichen Betätigung 
ist zunächst abzulehnen. Sie ist praktisch erheblich weniger wichtig, und erst 
die Klärung der Frage beim Manne macht den Einblick in die m it Bezug auf 
das Weib gegebenen Probleme möglich. Wenn überhaupt schon etwas aus
gesagt werden soll, dann ist sich alles darin einig, daß die Erlebnisformen 
des Weibes viel diffuser, unklarer, schwerer fixierbar sind als beim Manne. 
Unklarheiten, Schwierigkeiten der sprachlichen Fassung gibt es aber im 
Umkreis der männlichen Problematik schon genug.

Daß homosexuelle Betätigung prinzipiell nichts m it K rim inalitä t auf 
anderen Gebieten zu tun hat, dürfte sicher sein. Von einer Häufigkeits
beziehung der gleichgeschlechtlichen Partner zu bestimmten Körperbautypen 
habe ich mich nicht überzeugen können, öfter findet man wohl körperlich 
Dysplastische ebenso wie durch Gebrechen Behinderte. Aus Anomalien des 
Haaranwuchses oder der Fettverteilung usw. dann aber auf innersekretorische 
Vorbedingungen zu homosexueller Betätigung zu schließen, scheint m ir nicht 
richtig. Einmal fehlt die Gegenkontrolle: wieviele wahllos herausgegriffene 
Männer m it solchen Anomalien sind gleichgeschlechtlich? Weiterhin ist doch 
keineswegs sicher, daß z. B. ein weiblicher Typ der Schambehaarung, ein 
etwas breiteres Becken schon auf innersekretorisch „feminine“  Einschläge 
hinweisen müßten. Das scheint m ir ebenso unsicher zu sein wie z. B. die Be
ziehung zwischen der erheblich psychopathischen Struktur eines Menschen und 
einer Polymastie. Setzt man körperliche Anomalien und A rt der sexuellen 
Betätigung ohne Zwischenglieder in Beziehung, so besteht doch die große 
Gefahr, daß Objektwahl, Triebrichtung, Dynamik des Triebes als unmittelbar 
in bestimmtester Weise durch bestimmte hormonale Vorgänge bedingt an
gesehen wird. Damit wird der Blick auf die gesamte Persönlichkeit eingeengt, 
sogar verbaut.

Lehrreich sind hier die Erfahrungen bei organisch wesensveränderten 
Menschen, wie z. B. homosexuelle Betätigung des Postenzephalitikers oder 
der Narzismus eines schweren Stirnhirntraumatikers oder die Inversion eines 
Postcomotionell Veränderten. Nie handelt es sich hier primär um sexuelle 
Haltungsänderungen, sondern um Wandlungen der Gesamtverfassung des



Menschen. Erst wenn man m it der Zurückführung der sexuellen Verhaltens
weisen auf die Allgemeinveränderung nicht mehr auskommt, kann die Frage 
nach der Einwirkung hormonaler Vorgänge aufgeworfen werden. Aber auch 
zunächst nur in einem allgemeinen Sinn, wie z. B. etwa nach hormonaler 
Änderung des Tempos, der A ktiv itä t. Erst wenn das geklärt ist, w ird die Frage 
nach bestimmter hormonaler Einwirkung auf bestimmte Funktionen der 
Sexualität sinnvoll möglich.

Die innere Haltung der Persönlichkeit zu sich selbst oder zur Sexualität, 
wie z. B das häufig im Umkreis sexueller Anomalien anzutreffende Bewußt
sein der „Sexualität als Fremdkörper“  in der Person kann nicht entscheidend 
sein, denn solche Haltungen begegnen bei allen Neurosen unterschiedlichster 
Gestaltung.

In  bezug auf das Ausdrucksgesamt, das so häufig als „fem inin“  bezeichnet 
wird, besteht o ft die Gefahr sekundäres als primär anzusehen. Dieses Aus
drucksgesamt hat seine Geschichte ebenso wie die oft geschilderte plötzliche 
Überflutung und Überwältigung durch den Trieb. Auch diese A rt des Ablaufs 
ist nicht primär. Das Gewordene, der Stil, den die Persönlichkeit oder die 
Triebgestaltung erfährt, ist nicht entscheidend fü r die Voraussetzungen und 
Vorbedingungen, aus denen heraus es entstand. Wohl erlaubt die Gleich
förm igkeit solcher Gestaltungen den Schluß, daß alles Anormale auf umschreib
bare Gesetze hinstrebt, nach denen es verläuft —- vielleicht mehr und einsich
tiger als das Normale. Dies mag der Grund dafür sein, wie das Beispiel Freuds 
klar zeigt, daß das Anormale häufig das Verständlichere ist. Wie jemand 
sich nicht normal sexuell entwickelt, ist nach mancher Psychoanalyse ein
sichtig, ohne daß damit auch nur im entferntesten das Normale durchschaubar 
wäre, im Gegenteil es erscheint dann um so unverständlicher und geheimnis
voller. Auf die. sich hier ergebenden Gesichtspunkte für den Fragenkreis von 
dem Verhältnis des Gesunden bzw. Normalen zur Krankheit bzw. dem Anor
malen ist an anderer Stelle eingegangen worden.

Homosexuelle Beziehungen sind sehr häufig völlig unverbindlich bleibende 
zu wechselnden Partnern, also kennzeichnend für die sexuelle Vereinsamung, 
die im wesentlichen der Ausdruck völliger Autoerotik ist. Der Partner spielt 
nur als Mitbetätiger, als Vollzugs- bzw. Erleidensobjekt eine Rolle. Das 
zentrale bleibt der eigene Lustgewinn, also eine erweiterte Onanie. Dies w irft 
die Frage auf, inwieweit homosexuelle Betätigung als solche überhaupt 
gruppenbildend zu wirken vermag. Möglichkeiten gibt es hier verschiedene.

1. Menschen m it bestimmten Lebenshaltungen finden sich zusammen, 
und die homosexuelle Betätigung ist sekundär auftretend im Ausbau der 
persönlichen Bindungen aneinander, wie dies bei Jugendklubs sein kann, 
Zirkeln und dgl. Schul- und Klassengemeinschaft kann hier auch genügen.

2. Gleichgeschlechtlich sich Betätigende finden sich im Verfolg ihres 
Andersseins zusammen, z. B. in einem Klub, wie sie früher reichlich existierten. 
Daß dann der sekundären Verbrämung durch künstlerische und dgl. Ziele 
Tür und Tor offenstehen, ist selbstverständlich.

Schließlich können 3. die gleichgeschlechtlichen Beziehungen auch ledig
lich nebenher gehen, während das Schwergewicht der Gruppenbildung auf 
anderen Momenten liegt. So tra f ich eine Skatgesellschaft an, die sich unter
einander nur gelegentlich sexuell betätigte.

Daß für Jugendliche gerade die erste Möglichkeit eine Hauptgefahren
zone ist, dürfte einsichtig sein. Als direkt gruppenbildend t r it t  das Homo
sexuelle nur in der zweiten Möglichkeit auf. Aber auch hier ist sicherlich
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vielfache Akzentverschiebung möglich, indem die Inversion nur das letzte 
anstoßgebende Moment darstellt, während vorhergehend schon Herauslösung 
aus sozialen Bindungen aus anderen Gründen am Werke war. Diese Sachlage 
tr if f t  man häufig bei primär asozialen, haltlosen, hyperhedonischen Persön
lichkeiten an, vor allem im Umkreis solcher, die auch auf anderen Gebieten 
krim inell werden. Auch auf höherem Niveau ist solche Sachlage möglich, 
indem z. B. bei Jugendlichen Protest, Schwierigkeiten der sexuellen Situation, 
Herauslösung aus dem Lebensstil der Zeit zusammenfließen. Die früheren 
Anschauungen über Männerbünde (Blüher) leiden sicher daran, treibende 
Kräfte und Folgeerscheinungen weitgehend zu vertauschen. Die homosexuellen 
Beziehungen sind bei dieser Situation sicher mehr Ausdruckserscheinungen 
bei solchen Männern, die sich schon aus anderen Gründen aus den gegebenen 
sozialen Bindungen herauslösen als ursächlich bewegende Kräfte.

Jedenfalls is t Freundschaft, die viel beredete, durch homosexuelle Be
ziehungen und aus invertierter Einstellung heraus viel seltener als man früher 
glaubte oder wahrhaben wollte. Sie scheint in direkter Abhängigkeit vom 
Persönlichkeitsniveau an Möglichkeiten zuzunehmen. Noch nicht einmal 
unter Brüdern und Zwillingen oder zwischen Vater und Sohn führten die 
sexuellen Beziehungen übrigens nach meinen Beobachtungen etwa zu einer 
besonderen Vertiefung des Verhältnisses zueinander.

Wohl aber w irkt jedes Vertrauens- und Bekanntheitsverhältnis unter
stützend für die Aufnahme homoerotischer Beziehungen. Darin liegt eine 
außerordentliche Gefahr für die Verführung Jugendlicher. Auch sexuelle 
Beziehungen, die einmal vor Jahren bestanden haben, können auf Grund 
solcher unter Umständen nur zufällig wieder auflebender Bekanntheit wieder 
aufgenommen werden auch dann, wenn dazwischen ein jahrzehntelang normal 
geführtes Leben liegt. Hier liegt alles an dem den Anstoß gebenden Partner, 
der dann häufig aktiv, hyperhedonisch, ein Mensch m it „sexueller Atmo
sphäre“  ist.

Z. B. nahm während der mehrwöchigen Abwesenheit seiner Frau ein 
über 50 Jahre alter Fischer die homosexuellen Beziehungen zu einem Schul
kameraden vorübergehend wieder auf, als er ihn zufällig traf. Dieser Schul
genosse war ein ganz außerordentlich sexuell aktiver Mensch. „Ich  kannte 
ihn von früher, w ir kamen darüber ins Gespräch, da habe ich die Dummheit 
gemacht“ , in solchen und ähnlichen Umschreibungen schilderte der Fischer 
sein Erlebnis.

Alles, was bis heute über die Vererbung der Homosexualität gesagt ist, 
scheint m ir unverbindlich und lediglich statistisch. „D ie “  Vererbung „d e r“  
Homosexualität kann es gar nicht geben. So weit, daß w ir ganz bestimmte 
Formen homosexuellen Daseins abgrenzen könnten, und ihre Struktur klar 
Und eindeutig hätten, sind w ir noch lange nicht. Dann aber erst ist die Frage 
nach den erbbiologischen Bedingungen fest umschrieben möglich. Die Situation 
ist hier ähnlich wie bezüglich der Endokrinologie. Nachgerade steht der Begriff 
»biologisch bedingt“  in der Gefahr, Unbekanntes einfach zu ersetzen und 
Hoch Undurchschaubares scheinbar klarzustellen. Biologisches Denken ist als 
Kategorie auf alle Äußerungen des menschlichen Daseins anwendbar, aber 
doch m it anderer Sinngebung. Biologische Voraussetzungen des Geistes sind 
etwas anderes als Vererbung der Sechsfingerigkeit. Wer weiß, was in  der 
Einzelfamilie m it mehreren invertierten Männern das Entscheidende ist?

Unzweifelhaft erheblich in seiner Bedeutung ist der Alkohol. N icht als 
Ebe dann eine latente Homosexualität auf, diese Deutung ist eine der typischen
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analytischen Konstruktionen. Es geht meist viel einfacher zu. Alkoholgenuß 
bedeutet eine Steigerung der Atmosphäre von Vertrautheit, Bekanntheit, 
bedeutet sexuell betonte Gespräche, libidinöse Erregung m it Wegfall mora
lischer und willentlicher Steuerungen, Herabsetzung des Wertniveaus, also 
Senkung des ethischen Anspruchs, den die Persönlichkeit an sich stellt. Sie 
ersetzt durch allgemeine Gefühlsseligkeit und Auflockerung alle durch- 
geformteren Beziehungen zwischen den einzelnen Menschen und enthebt 
damit den Menschen strafferer Verpflichtungen. Gerade solche Situationen 
machen klar, wie ausschlaggebend der autoerotische Lustgewinn ist und als 
wie unverbindlich letztlich diese diffusen sexuellen Beziehungen erlebt werden. 
Ausdrucksweisen wie „Unsinnmachen“  usw. in allen Schattierungen werden 
zur Veranschaulichung gebraucht. Daß alles dieses Tun seine Kreise zieht, 
Verpflichtungen und Verhaftungen aneinander m it sich bringt, das ist erst 
sekundär und w ird auch erst sekundär empfunden und eingesehen.

So geht z. B. nach Alkoholgenuß ein sonst tadelloser Soldat m it einem 
früheren Schulkameraden ins Bett und läßt alles an sich geschehen. Ein anderer 
sonst in jeder Weise anständig und aufrecht lebender Mann macht einmal 
nach einem Trinkabend m it und kommt dann nicht mehr davon los.

Aus alledem ergibt sich, daß je eindeutiger die homosexuelle Betätigung 
wird, das Erotische immer mehr zurücktritt und das Genital-Sexuelle den 
Vordergrund fü llt. Diese Entwicklung geht meist sehr rasch vor sich und erfolgt 
sehr früh schon in  der Pubertätszeit oder kurz danach. Während der Hetero
sexuelle im allgemeinen bei gewonnener Stilbildung eine gewisse Ablösung 
von der genitalen Sexualität erlebt, und dafür mehr und mehr Bindungen 
anderer A rt eintreten, ist dies beim Homoeroten nicht der Fall. Wie andere 
sexuelle Betätigunganomalien geht er meist den Weg in die Sucht. Es ist 
v. Gebsattds Verdienst, diesen Süchtigkeitscharakter der anormalen sexuellen 
Gestaltungen herausgestellt zu haben. So kommen auf einen aktiven Homo
sexuellen dann unter Umständen viele Dutzende von Partnern, oder es kann 
gleichzeitige Betätigung von 5, 6, 8 oder mehr Personen wechselnd unter
einander stattfinden.

Die Beziehungen zwischen homosexueller Betätigung und intellektueller 
Minderbegabung sind höchstens in  dem allgemeinen Sinn gültig, als ganz 
allgemein der Schwachsinnige der Verführung mehr ausgesetzt ist als der 
Durchschnitt. Ebenso ist, generell gesprochen, der Minderbegabte zur Aus
weitung seiner Erlebnisfähigkeit weniger fähig und w ird daher eher an be
stimmten, einmal angenommenen Haltungen kleben. Gerade bei ihm ist aber 
auch ein Nebeneinander verschiedener Erlebnishaltungen konfliktloser mög
lich. Zweifellos überwiegt bei dem hier in Rede stehenden Fragenkomplex 
die Differenzierung und gute oder bessere Begabung. Womit natürlich die 
Gefährlichkeit des Verführers steigt, und die Umstellung sich ebensoviel 
erleichtert wie erschwert. Erleichtert — weil Einsichtigmachung, K on flik t
lösung usw. zur Voraussetzung ein gewisses Begabungsniveau haben. E r
schwert —, weil m it steigender Begabung und Differenzierung auch die Mög
lichkeit zu Selbsttäuschungen, Motivierungen, Einbau in die Lebensgeschichte, 
Sinngebungen aller A rt stattfinden, die abzubauen sehr schwer, unter Um
ständen unmöglich sind. Darauf wies ich früher schon hin. Immer wieder 
kann man in den Prozessen feststellen, daß Feigheit, Nichtwissenwollen, 
Verbrämungen usw., gerade Schutzmittel der Intelligenten sind.

Was unter Alkoholeinwirkung noch verständlich erscheint, das oft völlige 
Fehlen der Scham, verblüfft immer wieder bei der Verführung von Jugend-
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liehen und zwar sowohl von seiten des Verführers als des Verführten. Knaben 
und Jünglinge, die unter keinen Umständen dem weiblichen Geschlecht 
gegenüber auch nur im entferntesten ihre Schamhemmungen aufgeben, lassen 
sie gänzlich dem homosexuellen Verführer gegenüber vermissen. Diese Ver
trautheit des eigenen Geschlechts scheint m ir im Umkreis des ganzen Fragen
komplexes sehr wesentlich. Sie scheint m ir eine der Voraussetzungen dafür 
zu sein, daß homosexuelle Betätigung überhaupt in  dem beobachteten Um
fange möglich ist. Ob Knabe m it dem Mann oder Mann m it dem Mann ist 
hier zunächst gleichgültig, entscheidend ist, daß in diesen Partnerbeziehungen 
kein Schritt aus der Atmosphäre des eigenen Leibes herausführt, sondern 
alles im Umkreis von Bekanntem, Vertrautem bleibt. Man möchte sagen, 
Sexualität und ihre Ausübung ist hier müheloser, verlangt nicht den persön
lichen Einsatz wie bei heterosexuellen Beziehungen. Erst später, wenn die Mauer 
zum anderen Geschlecht überstiegen ist, baut sich die Sperre gegenüber 
dem eigenen Geschlecht auf. Hier ist es aber nicht mehr das Männliche allein, 
das tätig ist, sondern es ist die Einheit Mann und Weib, die etwas Neues 
dar stellt. Man muß, glaube ich, diesen Faktor der Vertrautheit des eigenen 
Geschlechts hinzunehmen, weil sonst trotz aller übrigen Momente wie Neugier, 
Erlebnishunger usw. nicht klar wird, wie sehr ein einzelner Verführer zum 
magnetischen Punkt werden kann, wie sehr der Zuzug an Partnern als ganz 
passiver, ohne aktives Zutun des Verführers zustandekommt, und vor allem, 
wie sehr die Verführten zu schweigen vermögen, trotzdem sie unter Um
ständen durch die homosexuellen Handlungen in ihren übrigen Verhaltens
weisen kaum oder gar nicht tangiert sind.

Die Tendenz zur Ausbreitung der Sexualität sowohl im  individuellen 
Erlebnisbereich als auch in bezug auf die Zahl der Partner haben w ir schon 
erwähnt und auch früher schon betont. Dieser Süchtigkeitscharakter ist 
zweifellos der homosexuellen Betätigung gemeinsam m it allen anderen 
paraphilen Erlebnisweisen, gleichzeitig aber auch ein Moment, das als 
,,Gesetz der Progression“  in  vielen Neurosenformen wirksam ist. Ein 
Produkt dieses dynamischen Mißverhältnisses zwischen Triebgeschehen 
und Persönlichkeit ist das dranghafte Aufschießen des sexuellen Affekts, das 
immer wieder in  allen Spielarten des Müssens, Überwältigtwerdens usw. 
geschildert wird. Der Charakter der Sucht w ird besonders deutlich, wenn die 
Zahl der Partner größer wird, und die sexuelle Erregungsfähigkeit im  Ver
hältnis zum Normalen ganz außerordentliche Weite erreicht. Es g ilt aber 
auch hier, stets im  Auge zu behalten, daß diese Verhaltensweisen eine Ge
schichte haben, daß sie der Erfolg von Gesetzmäßigkeiten sind, die die Wege 
Weitgehend unabhängig vom Individuellen vorzeichnen und damit die einzelnen 
Persönlichkeiten zu Entwicklungen führen, die über die individuellen Ge
staltungsmöglichkeiten hinausgehen. Diese Gesetze sind dieselben, wie die, 
hie bei schweren Neurosen unterschiedlichster Formen gültig sind.

Früher schon habe ich betont, daß man dem Moment der persönlichen 
Entscheidung, das am Anfang der Entwicklung noch wirksam ist, nicht zu 
geringen W ert beimessen darf. Diese Entscheidung ist ganz unabhängig von 
her Einsicht in  die Konsequenzen der sexuellen Handlungen oder sogar in 
ihre Motivierung oder dgl. Immer wieder w ird diese Sachlage bei den so 
häufig als feminin geschilderten Männern, jenen weiblich passiven, die nach 
ihren Schilderungen weibliche Rollen übernehmen, deutlich. Immer wieder 
Wird man hier einem geltungssüchtigeri Zug begegnen, einer vitalen Schwäche 
und Ohnmacht, die keine Durchschlagskraft hat, einer Erlebnisleere, die der
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passiven Auffüllung bedarf. Was heißt hier Feminin oder Weiblich? Es sind 
lediglich Äußerlichkeiten, auf die sich solche Männer berufen: genommen 
werden anstatt nehmen; anschmiegen anstatt formen; beherrscht werden 
anstatt herrschen; und dieses Ganze dargestellt in der Ausdrucksgestalt 
sogenannter weiblicher Manieren des Geziert-Süßlichen, Koketten, auf
gemachter, geschminkter E itelkeit Hüftenwiegen und gespreizter Gebärde. 
Dieses alles hat „Als-Ob-Charakter", d. h. es ist die Darstellung von etwas 
Vorgestelltem, äußerliche Nachahmung ohne den Kern, der alle diese Dinge 
unter Umständen weiblich in echtem Sinne zu machen vermag.

Dies führt zu den schwierigen Problemen, die m it der Aufgabe, Männliches 
und Weibliches zu umschreiben, gegeben sind. Hier mag der Hinweis genügen, 
daß dieselbe Situation wie bei den hier beredeten Problemen bei den nicht
invertierten, also „reinen“  Transvestiten wiederkehrt. Auch bei diesen hält 
sich das sog. Weibliche völlig am Äußerlichen, wie w ir m it Weigel an einem 
sorgfältig gesammelten Transvestitenmaterial demnächst aufzeigen wollen. 
Auch von diesen sog. femininen Zügen aus gibt es also keinen Weg vom 
Männlichen zum Weiblichen etwa nach A rt einer quantitativen Vermischung 
oder im Sinne einer Intensitätsreihe.

Im  allgemeinen kann man sagen, daß bei homosexuellen Beziehungen, 
wenn man die individuellen Lebensläufe betrachtet, m it zunehmendem A lter 
das A lter der gesuchten Partner abnimmt — eine weitere Gefahr, die den 
Jugendlichen droht, weil sie ihn in sexuelle Partnerschaft zum überlegeneren, 
erfahrenen Mann bringt. Auch diese Entwicklung ist von sonstigen abartigen 
Sexualgestaltungen nicht unbekannt, so daß auch hier wenigstens Berührungs
punkte gegeben sind.

Ein weiteres, noch kaum beachtetes Problem stellt die Frage nach der 
Möglichkeit und der Reichhaltigkeit der Gattenwahl dar. Nach dem Gesagten 
(siehe auch erste M itteilung) kann als allgemeines Gesetz gelten, daß die Cha
raktere der im Sinne der Inversion lebenden Männer immer schwieriger, 
schwerer durchschaubar, auffälliger, also kurz gesagt „psychopathischer“  
werden je mehr der Einzelne aus den Beziehungen zum anderen Geschlecht 
herausrückt. Man muß vorläufig bei dieser allgemeinen Formel bleiben, 
ohne mehr aussagen zu können. (Die sehr schwierige Frage, die sofort auf
taucht, gipfelt im  Versuch einer Gegenprobe: warum ist ein in  seinem 
charakterlichen Gesamt wenigstens ähnlich konstituierter Mann nicht zur 
homosexuellen Betätigung gekommen bzw. nicht dabei geblieben? H ier eine 
Antwort zu geben ist vorerst unmöglich. Vielleicht ergibt sich auch im Laufe 
der Erfahrung, daß diese Fragestellung falsch ist). Auffällig ist die Tatsache, 
daß Männer ohne Schwierigkeiten eines Tages heiraten und eine unauffällige 
Ehe führen, trotzdem sie sich jahrelang, sogar noch neben der Ehe her, homo
sexuell betätigten.

Z. B. 27 jähriger Kaufmann. Homosexuelle Beziehungen seit der Knaben
zeit zu einem unter allen Jungen des Ortes bekannten sexuell sehr aktiven 
Verführer. Seit dem 18. Lebensjahr auch sexuelle Beziehungen zu Frauen; 
behielt die homoerotischen gelegentlich bei. Es traten sogar um das 20. Lebens
jahr herum durch einen Skatklub neue hinzu. Alkoholgenuß spielte eine große 
Rolle. Frau sehr ausgeglichener, völlig unauffälliger Mensch, ahnte von der 
andersgeschlechtlichen Betätigung des Mannes nichts. Ließ sich von einem 
deutlichen geltungssüchtigen, forziert männlichen Zug des Ehegatten impo
nieren. Ein Kind, zu dem der Mann sehr gut und fürsorglich ist.
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Auf der anderen Seite ist aber unverkennbar, daß die Möglichkeiten und 
die Reichhaltigkeit der Gattenwahl sehr beschränkte sein müssen. Sicher 
muß sie im Laufe des Lebens immer schwieriger und enger werden. Natürlich 
ist dies ein den normalen Verhältnissen durchaus ähnlicher Prozeß. Man hat 
aber doch den Eindruck, als sei im Umkreis der hier in Rede stehenden Männer 
die Sachlage noch schwieriger, als es bei zwar charakterlich schwierigen, dabei 
aber sexuell normalen Männern der Fall ist. Es ist nicht möglich, hier mehr 
auszusagen und präziser festzulegen. Schon über die Gattenwahl der Menschen 
im allgemeinen gibt es, abgesehen von Kretschmers Forschungen, nur wenig 
Verbindliches, das über ganz allgemeine Feststellungen hinausginge. In  einem 
Wohl umschriebenen Kreise von Menschen läßt sich jedenfalls nachweisen, 
daß immer wieder homoerotische Männer auch von seiten der Frauen her 
Schwierigkeiten haben, andersgeschlechtliche Beziehungen anzuknüpfen.

Z. B. wurde ein x-beiniger Bäcker m it stark asymmetrischem Gesicht 
von allen Mädchen abgelehnt. Prostitutionsumgang war unter den örtlichen 
Verhältnissen nicht möglich. Der Mann stellte in seinem Gehaben eine Mischung 
aus Servilität und unsicher-verschlossener Scheu dar. Annäherungsversuche 
bei Mädchen scheiterten eindeutig an einem dieser Züge, oder er wurde grob, 
allzu plump, z. B. m it Versprechungen.

Im  späteren Leben läßt sich häufig der „neurotische Z irkel“  nachweisen, 
indem Frauen entwertet werden, um nicht, wenigstens nicht auf die Dauer, 
an sie gebunden zu sein.

41 jähriger Lehrer, sehr komplizierter Charakter, ungemein polyhistorisch, 
Sammlertyp, wenig Beziehungen zu Menschen, tiefere Bindung nur an Eltern, 
Geschwister. Mehrfach Verhältnisse m it Frauen. Das eine wurde aufgelöst 
Wegen der schlechten Zähne, ein anderes wegen zu plumper Figur usw. Seit 
einigen Jahren immer mehr Freude am männlichen Körper, schließlich Ver
gehen an einem Jugendlichen.

Solche neurotischen Mechanismen können sehr früh in der Lebensgeschichte 
schon von entscheidender Bedeutung werden. Auch über die hier auftauchende 
Frage: warum bleibt der eine Hagestolz, und neigt der andere schließlich 
zu homosexueller Betätigung, is t noch nichts auszusagen, das den Anspruch 
erheben könnte, über allgemeine Redensarten hinauszugehen. Jedenfalls gibt 
es beim Manne die Möglichkeit der völligen Absorption seiner V ita litä t durch 
Einsatz auf anderen Gebieten. Unter hochwertigen Homosexuellen tr if f t  man 
gelegentlich Männer, deren allgemeiner Lebensstil dem durchaus entspricht.

W ir sind der Meinung, daß es solche zunächst über alles Individuelle 
hinausgehenden Gesetze aufzusuchen g ilt, um Orientierungspunkte in  dem 
ganzen Fragenkreis zu gewinnen. Widmet man sich den einzelnen Lebens
läufen, dann ist jedenfalls das persönliche Schicksal so ungeheuer vielgestaltig, 
daß man zu sagen versucht ist, keins gleicht dem anderen. Doch werden erst 
ln der Analyse der Einzelschicksale alle die Verstrickungen deutlich, in  die 
nun einmal der einzelne Mensch gestellt is t: Herkunft, Milieu in  weitestem 
Sinne, d. h. einschließlich Familiensituation, Begegnungen, seelisch-geistige 
Atmosphäre der Zeit, des Ortes werden hier genau so wichtig wie die charakter
liche Struktur. Gewiß mag dann ein Knabe geltungssüchtig, kühl, genuß
süchtig sein, aber die erregbare, launisch unzuverlässige, ewig labile Mutter, 
her nachgebende, aus der häuslichen Misere fliehende Vater sind dann ebenso 
wichtig für die Entwicklung des Jugendlichen wie die laxe Moral seiner Freunde, 
hie Atmosphäre der Stadt, in der er lebt. Jeder Schritt weiter verbaut mehr 
hie Möglichkeit zur Rückkehr, ist immer mehr Versuchung zum Jasagen zu
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dieser Entwicklung, die als immer notwendiger erlebt wird, je weiter sie schon 
fortgeschritten ist. Unzweifelhaft ist die männliche Sexualität viel mehr 
hineingestellt in die Problematik der Zeit, sonst wäre es nicht möglich, daß 
bestimmte sexuelle Verhaltensweisen wie die Inversion zur „Mode“  werden 
können. Im  allgemeinen ist die A rt der Gestaltung des sexuellen Daseins ein 
Indikator für das gesamte vitale Verhalten des Mannes — ein Indikator 
aber keine Ursache. Fragwürdigkeit der männlichen Existenz kehrt hier wieder, 
d. h. Entscheidungen, Taten werden verlangt, da das Dasein als solches nicht 
genügen kann. Das Dasein der Sexualität ist, vom Manne her gesehen, so zufällig, 
daß das ganze Problem sich im Wie- und Sosein des Sexuellen verdichtet. 
Eine Abirrung vom Wege zur Sinnverleihung dieses ganzen, m it dem Leibe 
gegebenen Geschehens ist die Straße zum prinzipiell Unfruchtbaren {Schwarz), 
zum Verweilen in  der Nähe des eigenen Geschlechts also, im  Rahmen des Lebens 
gesehen, zur Sinnlosigkeit.

Bei höherem Niveau stellen sich dann die Surogate ein, die hierüber hinweg
täuschen sollen, die Freundschaft, die gemeinsam gesuchte Bildung usw. 
Dabei schwindet das Sexuelle immer mehr, das heißt vom Lebendigen ent
fernt sich das Geschehen und zeigt damit deutlich an, daß das Ende völliger 
Rückzug aus dem Umkreise des Lebens und Ersatz durch symbolhafte B il
dungen ist, die sich der Auswirkung vitaler Kategorien entziehen wollen. 
Kameradschaft ist hier nicht umsonst, trotz aller Verherrlichungen, die homo
erotische Beziehungen im Laufe der Jahrzehnte erfahren haben, bei weitem 
häufiger dichterische oder jugendliche Übersteigerung gewesen als W irklich
keit. Die Vereinsamung des Einzelnen, seine Atomisierung ist demgegenüber 
im  allgemeinen zu deutlich.

Alkoholmißbrauch und Straffälligkeit.
Von Dr. J. F la ig  in Berlin.

Wer die Tagesneuigkeiten und die Gerichtsverhandlungsspalten der 
Zeitungen einigermaßen verfolgt, der stößt recht häufig auf Meldungen und 
Berichte, bei denen schon die Überschriften — oft in grassen Worten — den 
Zusammenhang von Vergehen und Verbrechen m it dem Alkohol verraten. 
Da liest man von Störungen der öffentlichen Ruhe und Ordnung, Schlägereien, 
Schießereien und Stechereien, Widerstand gegen die Staatsgewalt, S ittlichkeits
vergehen, Familientragödien, Zechprellereien, staatsgefährlichen Äußerungen 
oder Handlungen usw. in Verknüpfung m it Trunksucht oder Rausch. Wenn 
man nun aber zusammenfassende zahlenmäßige Unterlagen über diese Zu
sammenhänge haben möchte, so versagt leider für das Deutsche Reich, wie für 
die meisten anderen Länder, sowohl die amtliche wie die private Statistik. In  
Bayern war erfreulicherweise auf Anordnung des Justizministers von 1910 bis 
zum Kriegsausbruch, und nachher wieder ab 1920 eine Alkoholstrafstatistik 
geführt worden, die denn auch literarisch und publizistisch vielfach ausge- 
wertet wurde. Leider wurde sie aber m it Ende 1930, hauptsächlich aus Spar- 
und Abbaugründen (zum Teil anscheinend auch aus inneren Gründen), einge
stellt. Im  übrigen wurden in zwei deutschen Großstädten, Nürnberg-Fürth 
und Halle a. S., in den letzten Jahren Trunkenheitsstatistiken geführt, die 
gewisse wertvolle Aufschlüsse bieten. Sie können aber naturgemäß eine fo rt
laufende, oder auch nur einmalige große, zusammenfassende S tatistik der io 
Rede stehenden A rt nicht ersetzen, deren Fehlen häufig beklagt und dabei



dem Wunsch und der Hoffnung Ausdruck gegeben wird, daß sie in  naher Zeit 
vom Reich aufgenommen werden möchte.

Bei dieser Lage der Dinge sind denn umfangreiche bezügliche Statistiken, 
wie sie ab und zu aus andern Ländern bekannt werden, zur Beleuchtung jenes 
wichtigen Bezirkes soziologischer Zusammenhänge willkommen. W ir entnehmen 
einige in Kürze aus der 2. Auflage des Werkes „A lkohol und menschliches 
Leben“  („Alcohol and human life “ ) des bekannten englischen Alkohol
forschers C. C. Weeks1) :

In  einem K a p ite l: „Nachweise über die W irku n g  des A lkohols auf die E r
regungen (,emotions‘ ) — Verbrechen“  g ib t W. bemerkenswerte Tabellen aus Eng
land und Wales, Schottland und Schweden.
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E ng land  und W ales.
A u f 100000 Einwohner.

A r t  der S tra fta t usw.
I9IO--I914 1932

D u rchsch n it

1933

t  der Jahre 

1934 1 9 3 5 1 9 3 6

Bestrafungen wegen 
T runkenhe it2) . . 532,2 72,1 86,2 107,8 116,5 122,8

A ngriffe  au f Le ib  
und Leben . . . 118,4 48,0 49,7 49,1 48,2 46,5

Grausamkeiten ge
gen K inde r . . . 9,4 1,8 1,6 2,07 2,30 • 2,33

S ittlichkeitsvergehen 
und -verbrechen3) 10,0 8.7 8,7 9,2 9,5 9,7

S ittlichkeitsvergehen 
und -verbrechen . 36,8 4,8 5,9 6,8 9,52 9,64

Verbrauch an
Spirituosen (Gal

lonen4) j e Kopf) 0,59 5) 0,198 0,205 o,i95 0,193 0,205
B ie r (Gallonen je 

K op f) . . . . 32,48 s) 16,4 17,2 18,3 19,21 19,55
W ein (Gallonen je 

K o p f . . . . 0,25 B) 0,27 0,27 0,31
#

0,31 °,37
In  reinem A lk o 

ho l (Gallonen je 
K op f) . . . . 0,84 0,88 o,94 o,99 1,02

— (3,8i  1) ( 4 1) (4,27 1) (4,49 1) (4,63 i)

D ie S tra ffä lligke itszah len fü r  1937 waren zur Ze it des D rucks des Buches 
noch n ich t heraus.

Die untere H ä lfte  der Tabelle zeigt den sehr v ie l niedrigeren Stand des V er
brauchs an den hauptsächlichsten landesüblichen geistigen Getränken (S p iri
tuosen noch 1/3, B ie r noch die H ä lfte  —  der W ein spie lt h ier nu r eine geringe Rolle) 
in  den Jahren ab 1932 im  Vergleich zur Vorkriegszeit, die obere H ä lfte , w ie im  
gleichen S ch ritt da m it die Bestrafungen wegen T runkenhe it sich ganz außer

1) 1938, 455 S. H . K . Lewis a. Co. L td . , London W . C. 1.
2) oder T runksucht. Das englische W o rt drunkenness ha t beide Bedeutungen.
3) Diese S ittlichkeitsvergehen sind n ich t in  besonderer Weise m it T ru n k

verknüpft.
4) =  4.54 1-
B) 1913-



ordentlich  (hier spielen allerdings w ohl noch andere Umstände m it), die A ngriffe  
auf Person und Leben 2%  mal, die K inderm ißhandlungen auf weniger als 1/s, die 
alkoholbedingten S ittlichke itss tra fta ten  au f 1/s ve rringe rt haben. W ie dann m it 
dem stetigen Wiederansteigen des A lkoholverbrauchs in  1932— 36 infolge des 
zunehmenden w irtscha ftlichen  Aufschwungs, in  Verb indung m it der ausgiebigen 
W erbung, der Lockerung der gesetzlichen E inschränkungen und Verlängerung 
der abendlichen Ausschankzeit (siehe die in  reinem A lkoho l ausgedrückten 
Z iffern), die K u rve  der A ngriffe  au f Le ib  und Leben wenigstens am Anfang 
(1932— 34), die der andern aufgeführten S trafhandlungen ständig, bei den a lkohol
bedingten S ittlichkeitsvergehen auf das doppelte emporging. —  Bezüglich der 
letzteren Gruppe bem erkt der Verfasser: „D e r A lkoho l, auch wenn er noch lange 
n ich t T runkenhe it oder K ra n kh e it he rvo rru ft, is t nu r zu o ft der Feind der S it t
lichke it. Man muß sich gegenwärtig halten, daß er ein Anreger der Geschlechts
lust, und darum , und weil er das Gewissen abstum pft, in  allen Teilen der W e lt eine 
der H auptstü tzen der P ro s titu tio n  is t. E r v e r u r s a c h t  wahrscheinlich n ich t 
P ros titu tion , wenngleich er zum ersten F a ll führen kann; aber wenn einm al P ros ti
tu t io n  vorhanden ist, is t er ih r  stärkster Verbündeter“ . U nd zu den Grausamkeiten 
gegen K inde r b rin g t er noch eine Angabe aus den Berichten des N ationalen 
Vereins zum Schutz der K in d e r vo r M ißhandlung. Nach den sorgfältigen A u f
zeichnungen seiner Aufsichtspersonen stieg die V erhä ltn iszahl der au f T ru n k  zu
rückzuführenden Fälle  ab 1932/33 m it 7,17 v. H . a lle r Fälle  w ieder folgender
maßen an: 7,46-—7,66— 7,76, seit 1936/37 wieder ein gewisser Rückgang: 7,33 
und 7,22 v. H .

Ä hn lich  is t das B ild  fü r  die gleiche Z e it in  S c h o t t la n d ,  nu r daß h ier die 
Tabelle s ta tt der Bestrafungen wegen T runkenhe it „Ü bertre tungen  der Gesetze 
über berauschende Getränke —  T runkenhe it und ordnungswidriges V erha lten“ , 
s ta tt der A ngriffe  au f Le ib  und Leben Friedensstörungen a u ffüh rt, andererseits 
bei den A lkoholverbrauchszahlen diejenigen von Schnaps beträch tlich  höher, 
da fü r diejenigen von B ier noch n ich t ha lb  so hoch sind als im  übrigen Groß
britann ien , so daß die Z iffe rn  an reinem A lkoho l insgesamt in  den Jahren 1932 
bis 1936 doch n ich t unerheblich un te r den englischen b lieben: 0,51 bis 0,62 gegen
über 0,84 bis 1,02. M it dem neuen Anschwellen des A lkoholverbrauchs von 1932 
an ging aber auch in  Schottland das der Verletzungen der Alkoholgesetze, der 
Friedensstörungen und der genannten übrigen, erfahrungsgemäß vorzugsweise 
m it A lkoho lm ißbrauch zusammenhängenden S tra fta ta rten  H and in  Hand, wenn 
auch un te r gewissen Schwankungen. W ie h ier aber die Senkung des Schnaps
verbrauchs'zw ischen der Vorkriegszeit und dem Jahre 1932 noch stärker w ar 
als in  England (bis auf 1/i ), so teilweise auch die Abnahm e der S tra ffä llig ke it 
noch größer.

Summarischer, andererseits aber fast ein halbes Jahrhundert umspannend, 
is t die Tabelle fü r  das w ichtigste  der nordischen Länder im  Anschluß an eine 
Verö ffen tlichung des schwedischen Statistischen Büros von 1938. W ir  geben aus 
ih r  nu r den bezeichnenden T e il fü r  die männliche Bevölkerung wieder.
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Schweden.

Jahre Alkoholverbrauch je Kopf der 
Bevölkerung6)

Strafgefangene
(Männer)

A u f Trunkenheit 
zurückzuführen
der Hundertsatz 
der Straftaten

1887— 1897 4,9 (1886— 1890)7) 24.398 71,2
1898— 1907 28,267 71,6
1908— 1917 29,848 59,0
1918— 1926 2,9 (1923) 27,086 35.7
1927— 1935 3,5 21,083 42,5

6) L ite r  re iner A lkoho l. D er Verf.
7) Nach dem In te rna tiona len  Jahrbuch fü r  A lkoholgegner.
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H ie r spring t beim Vergleich der Zeiträum e 1887— 1897, 1918— 1926 und 
1927— 1935 die gleichlaufende Abnahme des allgemeinen A lkoholverbrauchs 
und der auf den A lkoho l zurückführenden Vergehen und Verbrechen der Männer 
tro tz  n ich t unwesentlicher Zunahme der m ännlichen Strafgefangenen, und dann 
um gekehrt „ m it  der S icherheit einer Q u ittu n g “  m it dem W iederansteigen des 
A lkoholverbrauchs (von 2,9 auf 3,5 1) die Zunahme der alkoholverursachten oder 
-bedingten S tra fta ten  (von 35,7 au f 42,5 v. H .) deutlich  in  die Augen.

E nd lich  g ib t W. in  späterem Zusammenhang noch eine bezügliche Tabelle 
über das Land des großen verflossenen A lkoholverbotsunternehm ens. In  den 
V e r e in ig te n  S ta a te n  sind am tlich  (Forschungsamt, „B o a rd  of inves tiga tion") 
fü r  die Jahre 1932— 1936 Zahlenangaben über eine zunehmende A nzahl von 
Städten (rund 600— 1000 m it zusammen rund  21,7— 35,5 M illionen E inwohnern) 
herausgegeben worden. D ie Erzeugung und der Umsatz an geistigen Getränken 
—  vorherrschend Spirituosen, an zweiter Stelle (12% m al weniger) „M a lz 
getränke“  —  nahm  in  diesem Ze itraum  sehr s ta rk  zu. Dementsprechend, w ie die 
Tabelle vo r Augen fü h rt, die T runkenhe it und die S tra ffä llig ke it: A u f 10&000 
E inw ohner wurden gerichtlich  belangt:

I932 1933 1934 1935 1936

Wegen T runkenhe it . . . . 831,1 1019,6 1490,1 1615,8 1686,5
Wegen s ittliche r Vergehen . 82,7 161,7 133,2 139,7 —

Wegen Vergehen gegen Fa
m ilie  und K inde r . . . . 41,6 39,7 58,2 56,4 57,o
Die Zusammenhänge zwischen Alkohol und Straffälligkeit werden hier 

also aus verschiedenen Staaten bis in die neueste Zeit herein durch die uner
bittliche Sprache der Statistik bestätigt. Auch ein Mann, der nach Weeks 
„fü r die Abstinenten wenig Sympathie hatte“ , der erfahrene Krim inalist und 
Irrenarzt Charles Mercier, konnte nicht umhin, in  seinem Buch „Verbrechen 
und Irrs in “  zu betonen, daß Trunkenheit (s. Anm. 2) diejenige Form von 
Geistesstörung sei, die am häufigsten m it Verbrechen verknüpft ist. „Es gibt 
verschiedene Grade von Trunkenheit, aber eine der frühesten Wirkungen des 
Hangs zum Alkohol ist eine Beeinträchtigung der Besonnenheit hinsichtlich 
Gedanken wie Tat. ..  . Trunkenheit g ilt je tzt als Schande; sie w ird aber nicht 
genug als das angesehen, was sie zugleich is t: als strafwürdige Handlung. Der 
Trinker ist ebenso gefährlich für die Gesellschaft wie der Geistesgestörte — 
Was er ja  eigentlich auch is t“ . — Nun, dem hat in Deutschland das Gesetz 
gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung 
und Besserung vom 24. Nov. 1933 m it der Tat Rechnung getragen — wenn 
auch die Praxis der Rechtsprechung jener Auffassung noch nicht immer 
genügend Folge zu geben scheint.

Vom mitteldeutschen Jaunertume des 16. Jahrhunderts.
Von Dr. H e rb e rt Koch in Jena.

Im  Jahre 1592 nahmen die Schwarzburgischen Behörden in Arnstadt 
einen „Brandbettler“  fest, dem sie bald nachweisen konnten, daß die Ausweise 
und Empfehlungen, die er bei sich trug, gefälscht waren. Über seine Aussagen 
Wurde ein ausführliches Protokoll aufgenommen, das im Staatsarchiv in 
Rudolstadt verwahrt wird.



Der Verhafte te  gab an, D anie l Grüner zu heißen und aus Jena zu stammen. 
E r sei 31 Jahre a lt und Sohn des vo r 17 Jahren, also 1575 gestorbenen A m ts 
schossers Johann Grüner, der nacheinander in  Ziegenrück, Georgenthal, R ein
hardsbrunn und dann in  Jena tä t ig  gewesen sei. E r habe dre i B rüder: V ic to rinus 
sei Professor in  Jena, Johann N o ta r in  Gotha, ein d r itte r  lebe als Bürger in  Gotha. 
Sein B ruder V ic to rin  habe ihn  o ft wegen seiner bösen H ändel gestra ft und sich 
darüber auch bei seinem Schwager, dem K anzler D r. M arkus Gerstenberger in  
W eim ar, aber auch beim  H o fra t Josias und dem fü rs tl. Sekretär H e in rich  F lo rian  
Förster o ft beklagt. E r habe weder zum Studieren noch zur Schreiberei L u s t 
verspürt, deshalb habe man ihn  zunächst zu einem Organisten machen wollen, 
dann sei er zu einem Rechenmeister in  E r fu r t  in  die Lehre gegeben worden. Da 
er h ier n ich t g u t getan habe, kam  er zu dem Rotgerber V a len tin  Gera nach 
Mühlhausen in  die Lehre 1587, er habe aber auch h ie r n u r ein Jahrausgehalten, 
sei dann in  schlechte Gesellschaft geraten und m it gefälschten Briefen be tte ln  
gegangen.

Zunächst habe er einen B rie f un te r dem Siegel der S tad t Lindenhausen in  
F ranken herumgetragen in  Gesellschaft des ehemaligen Schulmeisters von Möbis 
und habe 18 f l.  gesammelt, danach noch einm al 8 f l.  D ann habe der ehemalige 
Schulmeister von Koburg, Andres, ihm  einen B rie f gefälscht, m it dem er 4 fl. 
gesammelt habe. 1589 h a t er dann in  Gotha selbst einen B rie f geschrieben, es 
seien in  Schlackenwalde acht Wohnhäuser ve rb rann t und der Vorzeiger des 
Briefes sei berechtigt, Almosen fü r  die Abgebrannten einzusammeln. M it diesem 
B rie fe  h a t er bis Fu lda  gesammelt, d o rt aber is t er vom  S tadtknechte gewarnt 
worden; den B rie f h a t der S ta ttha lte r an sich genommen. Das Siegel zu diesem 
Briefe ha tte  ihm  P h ilip p  Zeuner in  K ah la  angefertig t. Insgesamt h a t er dam it 
8 f l.  zusammengebracht. Danach schrieb er einen B rie f fü r  einen K irchenbau in  
L inden tha l, dessen Siegel von dem Schulmeister Andres in  K oburg  stam m te: 
d am it ha t er an der Weser und in  Hessen 4 fl. eingenommen. W eite rh in  ste llte  er 
sich einen „B ra n d b rie f“  un te r dem Siegel des Asmus von K irchberg  auf L im bach 
her; das Siegel ha tte  K le in -M iche l in  Weißenfels angefertig t und Hans aus W ech
m ar an Grüner abgegeben. D iesmal sammelte er 3 f l.  Von demselben K le in - 
M ichel e rh ie lt er viertens ein Siegel des Dorfes Tha lborn  fü r  einen B e tte lb rie f 
zugunsten eines K irchenbaues; der h a t ihm  7 y2 f l.  eingebracht, doch is t er ihm  
vom  Rentm eister in  A rns tad t abgenommen worden, der den Grüner gekannt 
habe. In  K ah la  habe sich ihm  ein W eib angehängt, das m it ihm  bis W ürzburg  
gezogen sei, je tz t aber in  H a lle  lebe, w e il es das Bubenleben sa tt habe.

Soweit die Angaben, die sich auf Daniel Grüner selbst beziehen. Darüber 
hinaus gab er aber nun auch zu Protokoll, was er über andre Leute wußte, die 
wie er m it gefälschten Briefen im Lande herumzogen. N icht weniger als 
75 Namen wußte er dabei zu nennen. Aus diesen Mitteilungen erhalten w ir 
folgendes B ild :

Derartige Betteleien müssen sich teilweise sehr gelohnt haben. Grüner 
gibt den Ertrag seiner vierjährigen Tätigkeit auf 52 % fl- an. Klaus Koch aus 
dem Magdeburgischen habe aber 100 fl., Wilhelm von Bernburg in einem Jahre 
60 fl. eingenommen, und das Weib des Georg Teichgräber aus Emsleben trage 
unter der Schürze einen Sack vo ll Geld. Kaspar von Mehlis aus Schmalkalden 
habe sich einmal gerühmt, er habe so viele Briefe geschrieben, daß ein Pferd 
sie nicht wegbringen könne! Der Schneider Jecklein von Magdeburg habe gar 
200 fl. eingenommen.

Teilweise waren die Leute w e it in  der W e lt herum gekom m en: 
Klaus Koch bettelte in  Westfalen, Franken, Pfalz und in  der Mark, Wolf 
Hauesser habe in Schlesien, Georg Dollfuß in Böhmen und der Pfalz gebettelt, 
Paul Reifenberger aus E rfurt und Schwarz-Mattes seien sogar in der Türkei 
gewesen.
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Vielfach handelte es sich wie bei Grüner um gesche iterte  E x is tenzen 
gu te r H e rk u n ft:  Jecklein von Magdeburg war Schneider gewesen, Kaspar 
von Mehlis war einst Lehrer, Jakob Korn aus Magdeburg hatte in seiner Vater
stadt und in Berlin in  der Kanzlei gearbeitet, Ambrosius Rang war vorher 
Schulmeister in  Meißen, David Pfaff war ein Pfarrerssohn aus Greußen, 
Hans Grimm ehemals Kanzleischreiber in  Kurbrandenburg, Johann Sartorius 
hatte studiert, und Martin H art aus Grimma beherrschte das Latein, als sei 
sein Vater ein Pfarrer gewesen, und schrieb auch lateinische Bettelbriefe. 
Anderseits war Wendel von Mechterstedt ein Hurenkind, und Klaus Koch 
(s. o.) ließ sich von seinem Sohne begleiten.

Von sehr vielen lesen w ir, daß sie sich von lie d e rlich e n  W eibern 
helfen ließen: Kaspar von Mehlis zog in  Gesellschaft des Adam Weißner und 
dessen Hure Euphemie, die sie beide als ih r Weib gebrauchten. Das Weib des 
Hans Lorenz aus Langensalza gab sich als verarmte Pfarrerin aus. Hans Klee
mann al. Feist-Hänschen zog m it einem Weibe, der Romanus, herum, deren 
Mann vor ca. io  Jahren in Büttstedt gehenkt worden war, Philipp Schlauch 
hat eine Dirne bei sich, die er aus dem Gefängnis in Nordhausen ledig gemacht 
hatte, wo sie wegen Kindesmords gesessen hat. Jonas Kraut bettelt, sogar m it 
einer Dirne und deren M utter!

Viele von ihnen hatten schon eine bewegte Vergangenhe it hinter 
sich: Jakob Korn aus Magdeburg hatte bereits ein halbes Jahr im Branden- 
burgischen gesessen, Hans Lorenz (s. o.) war in Wurzen und Pleß ausge
s trichen  und in  Graefentonna ausgewiesen worden, der lahme Zacharias 
von Weimar war in  Meiningen gestäup t worden, das gleiche Geschick hatten 
der Bettelschneider von Hallingen in Mühlhausen, Christoph Unnütz in 
Sangerhausen, Hans Heinrich 1591 in Merseburg und Philipp Zeuner in 
Ichtershausen erlitten, nun aber bettelten sie getrost anderswo weiter.

Daß sie auch vor schwereren Verbrechen nicht zurückschreckten, 
kann nicht wundernehmen: Hans Kleemann (s. o.) betreibt die „W eiß
käuferei“  (D iebstah l), und Paul Türk aus Zerbst w ird von Grüner schlecht
hin als Dieb bezeichnet. Andre hatten Morde auf dem Gewissen: Hans Lorenz 
hat im  „Meerochsen“  in E rfu rt den Sohn des obengenannten Kaspar von 
Mehlis ermordet, Hans von Eckersberge und sein Weib haben zwei schwangere 
Weiber beraubt und ermordet und einen Kramer erschossen, Philipp Schiauch 
hat 1482 einen Mann in Langensalza umgebracht, Hans Ölenschläger hat 
Kelche aus der Kirche in  Adorf gestohlen und einen Goldschmied im  Vogtland 
totgeschlagen, K u rt Salzmann aus Hildesheim hat in Halle den Thomas von 
Mühlhausen erstochen, Veit Orb hat im  Spital in Stadtilm  und Thomas von 
Querfurt 1580 auf der dortigen „Eselswiese“  einen Mord begangen.

Weitaus die meisten hatten sog. B randb rie fe  in  Händen, d. h. sie gaben 
vor, für Abgebrannte mildtätige Spenden sammeln zu sollen. W ilhelm von 
Bernburg bettelte „a u f die schwere K ra n k h e it“ , gab sich also als schwer
krank aus. Die Weiber des Hans Lorenz und des Meißner Michel bettelten 
als ve ra rm te  P fa rre rs frauen. Volkmar von Weißensee hatte aber einen 
Brief, wonach er ein ade liger K riegsm ann sei, und zog in damastenem 
Kleide einher, und Philipp Zeuner gab sich ebenfalls als Adliger aus. Die beiden 
Brüder Knüttel haben zwei Nonnen aus Westfalen entführt, die nun als 
S chu lm e is te rinnen  auf den Bettel zogen.

Ein so weit verbreitetes Verbrecherwesen wäre gar nicht denkbar gewesen, 
wenn die Behörden ta tkrä ftig  zugegriffen und die Verbrecher nicht allerhand 
B e ih ilfe  gefunden hätten. Schon aus dem, was Grüner von sich erzählt,
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erhellt dies ganz deutlich: der Stadtknecht in Fulda warnt ihn, der Rentmeister 
in Arnstadt nimmt ihm seinen Bettelbrief ab, beide aber lassen ihn ungeschoren 
davonlaufen! Als Briefschreiber kamen Leute in  Frage, denen man es nicht 
Zutrauen sollte: je ein G oldschm ied in Magdeburg, Halle, Eisleben fertigten 
Petschafte in Stahl, Kupfer und Messing zu je einem Taler an. Als Brieffälscher 
betätigten sich u. a. die S chu lm eiste r von Saalfeld, Haynrode und Zimmern 
und der Vetter des Stadtschreibers in Kreuzburg. Der Bettelschneider von 
Hallingen fand stets Unterschlupf bei dem dortigen adligen Schloßherm, 
der dafür an dem Ertrage des Bettels Prozente erh ie lt!

Selbstverständlich hatten diese Leute auch ihre T re ffp u n k te . Mehrfach 
w ird der „Meerochse“  in E rfu rt genannt, dessen W irtin  die Leute bei sich ein- 
und ausgehen ließ. Außerdem kamen sie in  den S p itä le rn  in Magdala, 
Arnstadt, E rfurt, Blankenhain, Merseburg, Gotha, Waltershausen, Langen
salza, Stadtilm , Frankenhausen, Nordhausen, Rudolstadt, Naumburg, Gebesee, 
Graefental, Jena, E llrich, Osterrode, Dennstedt und Gera zusammen und b il
deten eine „Z u n ft “ .

Sie alle verständigten sich untereinander durch eine G aunersprache, 
und zwar hießen

Diese Worte sind nicht in  den Rotwelsch-Wörterbüchern von Kluge, 
Wagner, Günther usw. verzeichnet. Bertsch kennt „Funkenstüber“  für Schmied 
und „Staubhenne“  für eine Mehlbettlerin. Bei Bertsch steht „Funkbruder“  
für einen Briefbettler, so daß immerhin Anklänge vor liegen.

Die wichtigste Frage ist nun: hat Daniel Grüner die Wahrheit gesagt?
Was zunächst das Geständnis seiner eignen Untaten betrifft: Es hat in 

Jena um diese Zeit einen Schosser Johann Grüner gegeben. W ir wissen1) von 
ihm, daß er 1540 Schosser in Ziegenrück und 1547 in Jena geworden ist; 
1577 w ird er als verstorben genannt, das genaue Todesjahr steht nicht fest. 
Daniels Angabe, er sei 1575 gestorben, kann daher zutreffen. Dagegen ist nichts 
davon bekannt, daß er in  Georgental und Reinhardsbrunn als Schosser tätig  
gewesen sei, und bei der hohen Bedeutung, die diesem Amte eines herzoglichen 
Steuereinnehmers zukam, müßten und würden w ir dies wissen. — Vermutet 
wurde bisher immer, daß der Professor V ictorin Grüner ein Sohn des Schossers 
Johann gewesen sei, es spricht sehr viel dafür, Beweise fehlen aber. Wenn 
Daniels Angaben Glauben zu schenken ist, stände also nunmehr auch dieses 
fest. — Unter den Kindern des Schossers Johann kommt aber kein Daniel vor, 
aber, wie gesagt, gerade hierüber lassen uns die Quellen vielfach im  Dunkeln. 
Ebensowenig aber findet sich in  Gotha um diese Zeit ein Notar Johann Grüner, 
den Daniel als seinen Bruder bezeichnet2) und hätte es einen solchen damals 
gegeben, so müßte er uns irgendwie aktenmäßig greifbar sein. Endlich ist nicht 
das geringste davon bekannt, daß zwischen dem bekannten Kanzler Gersten
berger und den Gruners irgendein Schwager-Verhältnis bestanden habe. Wohl

2) Hans Apel, E inw ohnerbuch der S tad t Jena (1936) S. 98/99.
2) M itte ilu n g  des H e rrn  S taatsarchivrats D r. Schmidt-Ewald in  Gotha.

die Brandbettler 
die Aussatzbettler 
die Ungewitterbettler 
die Krankheitbettler 
die Steinbettler 
die Brotbettler

Funkensteiber
Blickducher
Hellisch Funkserten
Krautducher
Herckell
Steiber.



1939. H . 9 Besprechungen 445

aber war V ictorin Grüner m it Euphrosyne Förster aus Weimar verheiratet und 
es könnte immerhin sein, daß der Protokollant das W ort „Schwager“  statt 
auf Förster fälschlich auf Gerstenberg bezogen hat. Wenn auch nicht als Notar, 
so kommen doch 1588 in Gotha ein Johann Grüner und ein Erhard Grüner 
vor3). Man w ird also Daniel Gruners Angaben nicht ohne weiteres als erlogen 
und unzutreffend beiseitelegen dürfen!

Gar nicht zu überprüfen sind aber Gruners Aussagen über seine Zunft
genossen. Nur das eine läßt sich sagen: das Almosenbetteln nach Brand und 
Ungewitter, bei Krankheit und Not, war damals derart im  Schwünge, daß 
es gar nicht auf fallen konnte, wenn jemand m it einem Bettelbriefe sich ein
stellte. Die Jenaer Kirchenrechnungen des 16. Jahrhunderts4) bieten dazu eine 
Unmenge Beispiele: da kamen neben Brandgeschädigten aus der nächsten 
Umgebung auch Gesuche aus Bautzen, Neustadt a. d. Aisch, Bismarck und 
Briefe wegen Beihilfen zu Kirchenbauten auch aus Scheibenberg, Hundsbühl, 
Reichenbach, Magdeburg usw. Wer wollte hier feststellen, ob ein Siegel echt 
oder gefälscht war, namentlich wenn selbst Goldschmiede sich als „Pitschier
stecher“  zu Nachahmungen bereitfinden ließen!?

Auf alle Fälle lassen uns Gruners Aussagen einen aufschlußreichen Ein
blick in das Treiben mitteldeutscher Verbrecher am Ende des Reformations
jahrhunderts tun, die die M ildtätigkeit und Gutgläubigkeit ihrer Zeitgenossen 
weidlich auszunutzen verstanden und m it dem denkbar besten Erfolg und 
Ertrag ih r unsaubres Gewerbe betrieben haben.

3) M itte ilu n g  d. Ver. f. Gothaische Geschichte 1925 S. 56/57 und 1930 S. 52.
4) Ztschr. d. Ver. f. th ü r. Gesch. 1929 S. 231 ff . und 1931 S. 278 ff.

B e s p re c h u n g e n .
Suchtbekämpfung.

1. K a m p f dem  R auschg ift A lko ho l. Vorträge der 2. Konferenz fü r  
R auschgiftbekäm pfung des Deutschen Guttemplerordens. Neuland-Verlagsgesell
schaft, B e rlin  1937. 80 S. K a rt. R M  2.— . —  Volksgesundheit und R ausch
g iftgefahren. Vorträge der 3. Konferenz fü r  R auschgiftbekäm pfung. B e rlin  
1939. 62 S. K a rt. RM. 1.60. —  2. Jah resarb e it 1936/37 und Jah resarb e it 
1937 des Deutschen G uttem p lero rdens e. V . Neuland-Verlagsgesellschaft, 
B e rlin  1938. 48 S. bzw. 60 S. —  3. D idschuw eit, K u r t, u. O ste rm an n , A .:  
D ie  H e i lu n g  A lk o h o lk r a n k e r .  D ie H e ils tä tte  fü r  A lkoho lkranke  im  D rit te n  
Reich. Neuland-Verlagsgesellschaft, B e rlin  1938. 26 S. RM . — .50. —  4. R ich te r, 
K lau s: A lk o h o l  —  V o lk  —- W ir t s c h a f t .  Neuland-Verlagsgesellschaft, B e rlin  
1938. 46 S. RM . — .75. —  5. F raeb : U n te rg a n g  d e r b ü r g e r l i c h - r e c h t 
l ic h e n  P e r s ö n l ic h k e i t  im  R a u s c h g if tm iß b r a u c h .  Neuland-Verlagsge
sellschaft, B e rlin  1937. 36 S. —  6. Deneke, H e in z , D r. med.: D e r  F r e i t r u n k  
im  B ra u g e w e rb e . Verlag G. Thieme, Leipzig 1937. 92 S. RM. 5.50. —  7. K obelt, 
R einho ld : A lk o h o l is m u s  im  D e u ts c h e n  R e c h t. 4. A u fl. 1938. Neuland- 
Verlagsgesellschaft, B e rlin  N  4. 28 S. Preis RM . 1.20. — 8. E ngelsm ann, R .: 
D ie  p r a k t is c h e  D u r c h fü h r u n g  d e r  A u fg a b e n  d e r G e s u n d h e its ä m te r  
b e i d e r  B e k ä m p fu n g  des M iß b ra u c h s  v o n  A lk o h o l ,  T a b a k u n d  S c h la f 
m i t t e ln ,  O p ia te n  u n d  ä h n l ic h  w ir k e n d e n  G i f t s to f fe n .  H e ft 440 der 
Verö ffen tl. aus d. Gebiete des Volksgesundheitsdienstes. R. Schoetz, B e rlin  
*938. 14 S. —  9. Feuerstein , G .: Organisierte Bekäm pfung der S uch tg ift



schaden —  w arum  und fn  welcher Form ? 4. erw eiterte A u fl. Neuland-Verlag, 
B e rlin  1938. 25 S. RM . — .50. —  10. P auls tich : Die Reichshauptstadt im  
K a m p f gegen die Suchtgiftschäden. N euland-Verlag, B e rlin  1939. 108 S. K a rt. 
RM. 2.— .

D ie beiden ersten Veröffentlichungen des Deutschen Guttem plerordens 
geben die Vorträge und Veransta ltungen der 2. Konferenz fü r  R auschgift
bekäm pfung in  H am burg  1937 wieder. Es sprachen J . v. Leers, „D ie  vo lksw irt
schaftliche Bedeutung der A lkoholfrage in  Vergangenheit und Gegenwart“ , 
W. Schneider, „Rassenpolitisches zur A lkoholfrage“ , Th. Gläß, „E n th a ltsa m ke it 
als Arbeitsm ethode und H a ltu n g “ , G. Feuerstein, „A u s  der Praxis der Be
käm pfung von Suchtgiftschäden“ , Bürger-Prinz, „T runksuch t, T rinkerpersön
lich ke it und Therapie“ , H . Deutsch, „A lkoho lism us und Erbgesundheitsrecht“ , 
H . Teske, „D e r  G uttem plerorden unserer Z e it“ , Else Petri und Hedwig Götzel 
über die F rau in  der Bekäm pfung des A lkoholism us. Es fe h lt h ier der Raum, 
um  auf E inzelheiten der Vorträge, die auch einzeln beziehbar sind, einzugehen. 
Besonders aufschlußreich dü rfte  fü r  unsere Leser das geistvolle Referat von 
Bürger-Prinz  sein, der vo r allem  die charakterologischen Probleme der T rin ke r
persönlichkeit herausarbeitet, um  an sie ve rtie fte  therapeutische Vorschläge zu 
knüpfen. —  D ie 3. Konferenz brachte folgende Referate: Knospe, „S ym - 
p tom enbilder bei R auschm itte lve rg iftungen“ , Baurnann, „D ie  durch den A lk o 
holismus hervorgerufenen geistigen und seelischen S törungen", Kobelt, „A lk o h o 
lismus und E ntm ünd igungsrech t“ , D r. med. L ick in t, „D e r Tabakverbrauch in  
gesundheitlicher und sozialer H in s ic h t" , Lölhöffel, „D ie  deutsche F rau vo r 
neuen Aufgaben der Volksgesundheit und G eselligkeit“ . —  Der Jahresarbeits
berich t 1937 te i l t  u. a. m it:  3042 A lkoholgefährdete wurden im  Jahr 1937 neu 
in  Betreuung genorhmen. D ie Meldung dieser Gefährdeten erfo lg t in  29% durch 
Gesundheits- und W ohlfahrtsäm ter und andere D ienststellen, 12% meldeten 
sich selbst oder wurden durch Angehörige gemeldet, während 59% durch 
die H ilfs - und W erbearbeit der Organisation erfaßt wurden.

D ie Abhandlung von Didschuweit und Ostermann, beides P ra k tike r der 
Bekäm pfung des A lkoholism us, s te llt anschaulich die E in rich tu ng  und A rbe its 
weise einer modernen T rinkerhe ils tä tte , auch in  ih re r Zusammenarbeit m it den 
Enthaltsam keitsvere inen, welche die Nachfürsorge durchzuführen haben, dar.

D ie Abhandlung von Richter behandelt sehr plastisch den A lkoholism us 
als Problem  der V o lksw irtscha ft, angefangen von der Entstehung der ka p ita 
listischen A lko h o lp ro fitw irtsch a ft im  Brauerei- und Winzergewerbe, sowie in  
der Gaststättenbranche. D ie  m it gutem statistischen M ate ria l ausgestattete 
A rb e it endet m it Vorschlägen über neue Verbrauchsrichtungen. D er le tzte 
A bschn itt behandelt den A lkoholverbrauch im  Vierjahresplan.

Das kleine Buch von  Fraeb b r in g t in  einer vo lkstüm lichen Form  auf die 
heutige Ze it bezogen nochmals die Forderungen, die er in  seinem 1927 m it 
W olf herausgegebenen W erk über „D ie  s tra f- und z iv ilrech tliche  Stellungnahme 
gegen den R auschgiftm ißbrauch" erhoben h a t (vgl. die Bespr. in  dieser Mschr. 
Jg. 20 [1929] S. 126).

Im  Zusammenhang m it den vorstehenden W erken sei noch erwähnt, daß 
H einrich  Nobel eine „K u rz e  Geschäftsanweisung fü r  T rin ke rh ilfe  und -beratungs- 
stellen“ , 20 S. RM . — .25, herausgegeben hat, in  der die reichen Erfahrungen 
des Guttem plerordens fü r  die Neuorganisation der T rinkerfürsorge nu tzbar 
gemacht werden sollen. N ütz liche  Dienste in  der R auschgiftbekäm pfung le istet 
ferner das von F. Goesch herausgegebene „Ja h rb u ch  fü r  A lkoholgegner 1938", 
Neuland-Verlag, geb. RM . 1.50, das eine genaue Ü bersicht über die Organisation 
der R auschgiftbekäm pfung in  Deutschland nebst lehrreichen S ta tis tiken  über 
den A lkoholkonsum  usw. en thä lt.

Das W erk  von Deneke behandelt den A lkoholm ißbrauch als Folge der 
in  den Tarifordnungen fü r  das Braugewerbe festgelegten Freibierabgabe. 
D ie Tarifbestim m ungen haben bei den Angehörigen des Braugewerbes zwangs
lä u fig  den regelmäßigen Genuß hoher A lkoholm engen zur Folge. A n  Hand
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klin ischer und pathologisch-anatomischer Beobachtungen, un te r Auswertung 
der E rfahrungen der Lebensversicherungsgesellschaften und der Berufsgenossen
schaften zeigt der Verfasser die schädigenden Ausw irkungen der Freibierabgabe 
bei der genannten Berufsgruppe: E rkrankungen, besonders des Kreislaufs und 
der Leber, E rhöhung der K rankheitsbere itschaft, ungünstige Beeinflussung von 
U nfa llfo lgen, mögliche Gefährdung des Erbgutes; ferner höchste Ü bersterb lich
k e it und höchste U n fa llz iffe rn  im  Vergleich zu anderen Berufsgruppen, Beein
träch tigung  des Wertes der U nfa llverhütungs-Vorschriften. Verf. w iderlegt die 
E inwände gegen die Abschaffung der Freibierabgabe. Aus allem  le ite t er die 
ärztliche Forderung nach Abschaffung der Freibierabgabe ab und m acht V o r
schläge fü r  die Änderung der entsprechenden Tarifbestim m ungen und U n fa ll
verhütungsvorschriften, denen auch der K rim in a lp o lit ik e r nu r zustimm en kann.

D ie A rb e it von Kobelt s te llt die R olle des A lkoholism us im  deutschen Recht 
dar. E rbkranke r Nachwuchs, Ehescheidung, Ehegesundheit, Verbrechen, 
Straßenverkehr, Personen- und Sachschaden, Gaststätten. Sie is t n ich t nu r 
fü r  den Juristen bestim m t, sondern fü r  jeden, der auf einem der angezogenen 
Gebiete tä t ig  ist. Daß in  kurzer Ze it schon die 4. A u fl. notw endig wurde, zeugt 
von der großen B rauchbarke it der S ch rift fü r  die Praxis.

D ie Abhandlung von Engelsmann en tw icke lt in  knapper Form  Leitsätze, 
nach denen die staatlichen Gesundheitsämter die Suchtbekäm pfung organisieren 
helfen können.

D ie Broschüre von Feuerstein b rin g t gegenüber der in  dieser Mschr. 
1937, S. 208 besprochenen 1. Auflage vo r allem  den B e rich t über den F o rt
sch ritt, den die organisierte Suchtm itte lbekäm pfung in  Deutschland seither 
zie lbewußt genommen hat. E ine fü r  jeden K rim ino logen unentbehrliche Orien
tie rungsschrift !

Das von Paulstich  herausgegebene H e ft e n th ä lt die von ihm , Peters, 
Bender und Driele  gehaltenen Vorträge anläßlich des 1. w issenschaftlich
praktischen Lehrgangs fü r  R auschgiftbekäm pfung im  Gau B e rlin  1938 über 
Rauschgiftbekäm pfung in  B erlin . A lkoholism us und seine Behandlung, Schlaf- 
und Betäubungsm itte l, sowie über Tabak und Volksgesundheit. Sieverts.

R orschach, D r. H e rm a n n : P s y c h o d ia g n o s t ik .  M ethod ik  und Ergebnisse 
eines wahrnehmungsdiagnostischen Experimentes. M it den zugehörigen Tests, 
bestehend aus 10 te ils  mehrfarbigen Tafeln. D r it te  Auflage, hgg. von  D r. 
W. Morgentaler. Verlag Hans H uber, Bern 1937. 255 S. und 10 Tafeln.

D er Rorschachsche Formdeutungsversuch is t heute bereits zum  R equ is it 
der zünftigen Psychiatrie  geworden und le iste t bekanntlich  auch innerha lb  
der krim inalb io logischen E xp lo ra tion  —  bei entsprechend verständnisvoller 
Anwendung —  w ertvo lle  D ienste (vgl. die Bespr. des psychodiagnostischen 
P rak tikum s von E . Schneider in  dieser Ze itschrift, 28, 158). D er im  Jahre 1922 
als 38-Jähriger verstorbene Verfasser, die „H o ffn u n g  der schweizerischen 
Psychatrie fü r  eine ganze Generation“  —  wie ihn  der Herausgeber bezeichnet — , 
ha t le ider nu r die Anfänge der umfangreichen „RorscAacÄ-Literatur“  erleben 
können, die an sein grundlegendes W erk anknüp ft. Das nunm ehr bis 1937 
fo rtge führte  L ite ra turverze ichn is weist bereits i n  A rbe iten  au f! D ie d r itte  
Auflage, ^lie notw endig geworden war, g ib t gleich ih re r Vorgängerin das Ror
schachsche Buch im  wesentlichen unverändert w ieder und fü g t die einzige von 
Rorschach selbst stammende weitere A rb e it über denselben Gegenstand, näm lich 
den nach seinem Tode von E . Oberholzer herausgegebenen B e itrag  „Z u r  Aus
w ertung des Formdeutungsversuches“ , bei. Neu an der Anordnung is t nur, 
daß die Tabellen aus dem T e x t der einzelnen K a p ite ln  herausgenommen und am 
Schluß übersichtlich zusammengefaßt wurden, was den Gebrauch des Werkes 
erle ichtert. Besondere Sorgfa lt verwendete der Herausgeber und der Verlag 
auf die H erste llung des Tafelbandes. Da die Klischees der ersten Auflage n ich t 
Wehr vorhanden waren und die der zweiten Auflage n ich t in  jeder Beziehung
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befriedigten, bereitete die genaue Angleichung der K lecksta fe ln  an die erste 
Auflage große technische Schwierigkeiten. Das vorliegende Ergebnis s te llt nach 
zahlreichen Vorversuchen das M axim um  an Präzision dar, das technisch erreich
bar war. Im m erh in  em pfieh lt auch der Herausgeber, bei wissenschaftlichen 
A rbe iten  anzugeben, m it welcher Auflage des Tafelwerkes gearbeitet wurde.

Graz. E. Seelig.

K u ttn e r, L u d w ig : D ie  K in d e r  d e r S ic h e ru n g s v e rw a h r te n .  E ine k r im in a l
biologische Untersuchung. H e ft 31 der „K rim in a lis tisch e n  Abhandlungen“ , 
herausgegeben von F r. Exner. 35 S. E rns t W iegandt, Leipzig 1938. Brosch. 
RM. 1.50.

D ie Untersuchung geht von 611 Männern aus, die am x. 1. 1907 als Siche
rungsverwahrte in  S traubing waren. 65,9% dieser Männer waren ledig, 20,1% 
geschieden, 4,0% ve rw itw e t und 10,0% verheiratet. D ie  208 verheirateten 
(geschiedenen, verw itweten) Männer b ildeten die Grundlage der Untersuchung. 
Von diesen waren 59,1% geschieden, 11,6% ve rw itw e t, 29,3% noch verhe ira tet.

159 von diesen 208 M ännern ha tten  eheliche K inder. D ie überwiegende 
Mehrzahl stand im  A lte r  zwischen 31 und 65 Jahren. D ie Fam ilien entstammen 
den untersten sozialen Schichten, überwiegend aus m ittle ren  und großen Städten. 
N u r xo% stammen aus ländlichen Verhältnissen. 415 der Verw ahrten sind 
po ly trope Rechtsbrecher, die H ä lfte  is t neben D iebstahl oder Betrug auch wegen 
Körperverletzung, Zuhältere i oder S ittlichke itsverbrechen ve ru rte ilt.

A u f eine vollendete Ehe entfie len 3,4 K in d e r (2,4 überlebende). Von ins
gesamt 352 K inde rn  waren 149 stra fm ündig . Diesen wurden 62 strafm ündige 
S tie fk inder (von insgesamt 157) gegenübergestellt. Verf. g laubt bei den K inde rn  
ein wesentlich häufigeres Vorkom m en von K r im in a litä t im  Vergleich zu den 
S tie fk indern feststellen zu können. Das Vergleichsm ateria l is t allerdings noch 
sehr k le in  (25 m ännliche Fälle) und e rlaubt w oh l keine Berechnung von K r i 
m ina litä tsz iffe rn . In  seinen Befunden, die sich auch auf Erziehungseinflüsse im  
E lternhaus, Schulerfolge, B eru f usw. beziehen, e rb lick t der Verf. m it Recht 
eine Stütze der Forderung nach U nfruchtbarm achung endogener frühk rim ine lle r 
Rechtsbrecher.

Innsbruck. F . Stumpfl.

Lotze, R einho ld , Z w i l l in g e .  E in füh rung  in  die Zwillingsforschung. Bd. 6 der 
Schriften des deutschen N aturkunde-Vereins. Verlag Hohenlohesche Buch
handlung Ferd. Rau, Oehringen 1937. 176 S. m it io r  Abb. Geb. RM. 4.50.

Dem vorliegenden Buch is t seine Absicht, eine E in füh rung  in  den heutigen 
Stand der Zw illingsforschung in  einer auch dem gebildeten Laien verständlichen 
Weise zu geben, ausgezeichnet gelungen. Es werden e rö rte rt: die B iologie der 
Zw illingsb ildung, die Zw illingsm ethode und ihre  Bedeutung fü r  die Erbforschung 
der Menschen, die allgemeinen Fragen der Zwillingsforschung, die Ergebnisse 
der speziellen Zw illingsforschung an körperlichen und seelischen Eigenschaften, 
die Zw illinge in  der D ich tung  und schließlich die allgemeine Bedeutung der 
Zwillingsforschung. E in  reichhaltiges Verzeichnis des S chrifttum s sowie ein 
Namen- und Schlagwörterverzeichnis erhöhen die B rauchbarke it des Buches 
sehr. Erwähnenswert sind die ausgezeichneten Illus tra tionen , die das Verständnis 
des Textes sehr unterstützen. D ie Ergebnisse der Zw illingsforschung im  Bereich 
der K rim ina lb io log ie  sind S. 132— 141 zutreffend un te r Berücksichtigung der 
bekannten A rbe iten  von J . Lange, Stumpfl, K ranz, Legras dargestellt.

Sieverts.
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